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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Rechtsordnung

Die Systematische Rechtssammlung (SR) ist in der Praxis sowohl für Bürgerinnen und
Bürger als auch für Juristinnen und Juristen das bevorzugte Instrument, um das
Bundesrecht zu konsultieren. Durch die Annahme eines Postulats Schneider Schüttel
(sp, FR) im Herbst 2014 beauftragte der Nationalrat den Bundesrat zu prüfen, ob und
mit welchem Aufwand anstelle der bisher massgebenden Amtlichen Sammlung (AS) die
konsolidierte Fassung der Gesetzestexte in der SR als rechtsverbindlich festgelegt
werden könnte. 1

POSTULAT
DATUM: 26.09.2014
KARIN FRICK

Die Einführung der Rechtsverbindlichkeit der Systematischen Rechtssammlung (SR) ist
gemäss dem Bericht in Erfüllung eines entsprechenden Postulats Schneider Schüttel
(sp, FR) wenig sinnvoll. Der Aufwand, um der konsolidierten Gesetzessammlung die
alleinige Massgeblichkeit zuzuschreiben, sei viel zu gross angesichts des Nutzens, der
diese Änderung brächte. Da die konsolidierte Fassung der Gesetzestexte ein Produkt
der Verwaltung und nicht der Legislative ist, kann sie nicht den gleichen Stellenwert
haben wie die Amtliche Sammlung (AS), welche die Beschlüsse des rechtsetzenden
Organs wiedergibt. Um ihr diesen Stellenwert zu geben, müsste der
Gesetzgebungsprozess wesentlich aufwändiger gestaltet werden: Die rechtsetzende
Behörde müsste neu jeweils den gesamten, angepassten Gesetzestext – und nicht nur
die Änderungen – genehmigen. Aus der Rechtsanwendung seien ausserdem keine
nennenswerten rechtlichen Probleme als Folge von Fehlern in der Konsolidierung
bekannt. Die parallele Massgeblichkeit von AS und SR wird im Bericht ebenfalls als
untauglich erachtet, da damit bei Abweichungen der beiden Texte Rechtsunsicherheit
geschaffen würde. 2

BERICHT
DATUM: 19.10.2016
KARIN FRICK

Strafrecht

Im Sinne einer effizienten, rasch urteilenden und kostengünstigen Justiz soll bei
Nichterscheinen der beschuldigten Person sofort eine Verhandlung in ihrer
Abwesenheit durchgeführt und damit von einer zweiten Vorladung abgesehen werden
können. Dies verlangte eine parlamentarische Initiative Schneider Schüttel (sp, FR), die
von der nationalrätlichen Kommission angenommen worden war. Da der Ständerat sie
jedoch ablehnte, hatte der Nationalrat erneut darüber zu befinden. In der Debatte
unterlag dann eine Minderheit aus FDP und SVP, die keine punktuellen Änderungen der
Strafprozessordnung unternehmen, sondern die Fragen im Rahmen einer umfassenden
Revision des erst jungen Gesetzes erörtern wollte, mit 80 zu 100 Stimmen bei 1
Enthaltung. Der Nationalrat gab der parlamentarischen Initiative damit Folge. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.11.2014
NADJA ACKERMANN

Nachdem der Nationalrat in der Wintersession 2014 einer parlamentarischen Initiative
Schneider Schüttel (sp, FR) zur Vereinfachung des Abwesenheitsverfahrens Folge
gegeben hatte, befasste sich in der Frühjahrssession 2015 der Ständerat mit dem
Geschäft. Seine Rechtskommission beantragte dem Ständerat einstimmig, der Initiative
keine Folge zu geben. Sie war der Ansicht, dass es besser sei, alle notwendigen
Änderungen der Strafprozessordnung koordiniert in einer Revision dieses Gesetzes
erfolgen zu lassen. Zu diesem Zweck hat die RK-SR bereits eine Motion eingereicht,
welche den gesamten Revisionsbedarf der Strafprozessordnung aufdecken soll. Das
Vorgehen über die Motion wurde als sinnvoller erachtet, weshalb der Ständerat dem
Antrag seiner Kommission folgte und der parlamentarischen Initiative keine Folge gab. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.2015
KARIN FRICK
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Privatrecht

In der Herbstsession 2015 nahm der Nationalrat ein Postulat Schneider Schüttel (sp, FR)
an, das den Bundesrat auffordert zu prüfen, wie Opfer fürsorgerischer
Zwangsmassnahmen beim Auffinden ihrer Sparhefte unterstützt werden können.
Konkret sollen Betroffene bei Banken für die Nachforschungen keine Gebühren
bezahlen müssen. Bundesrätin Simonetta Sommaruga begrüsste den Vorstoss insofern,
dass er genau in die Richtung gehe, die der Bundesrat in der Vernehmlassungsvorlage
zum Bundesgesetz über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und
Fremdplatzierungen vor 1981 – dem Gegenentwurf zur Wiedergutmachungsinitiative –
vorgesehen habe. 5

POSTULAT
DATUM: 21.09.2015
KARIN FRICK

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung seines Entwurfs zum Bundesgesetz über die
Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981
empfahl der Bundesrat ein Postulat Schneider Schüttel (sp, FR) zur Abschreibung. Das
Postulat hatte den Bundesrat beauftragt, zu prüfen, inwiefern Opfer fürsorgerischer
Zwangsmassnahmen bei der Suche nach ihren Guthaben auf Sparheften unterstützt
werden können. Der Gesetzesentwurf – als indirekter Gegenvorschlag zur
Wiedergutmachungsinitiative – erfülle laut dem Bundesrat das Anliegen des Postulats,
da er vorsehe, dass insbesondere die kantonalen Archive auf Ersuchen hin abklären, ob
in ihren Aktenbeständen Informationen über allfällige Sparguthaben von Betroffenen
enthalten sind. Bei allfälligen Hinweisen auf ebensolche Sparguthaben sollen die
betroffenen Personen oder ihre Rechtsnachfolger die erforderlichen Abklärungen
unentgeltlich vornehmen können. Der Nationalrat schrieb das Postulat daher im Juni
2016 ab. 6

POSTULAT
DATUM: 07.06.2016
ELIA HEER

Grundrechte

Im Juni 2015 gab der Bundesrat als indirekten Gegenentwurf zur
Wiedergutmachungsinitiative ein Bundesgesetz über die Aufarbeitung der
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 in die
Vernehmlassung. Insgesamt 300 Millionen Franken sollen demnach als
Solidaritätsbeiträge an die schätzungsweise 12'000 bis 15'000 noch lebenden Opfer von
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen ausgezahlt werden. Die
Hintergründe, das Ausmass und die Auswirkungen der damaligen Praktiken sollen in
einer umfassenden wissenschaftlichen Untersuchung beleuchtet werden. Des Weiteren
enthält die Vorlage Massnahmen zur Aktensicherung und Regelungen für die
Akteneinsicht sowohl für Betroffene als auch für die Forschung. Betroffenen soll zudem
Beratung und Unterstützung durch kantonale Anlaufstellen angeboten sowie – wie auch
in einem Postulat Schneider Schüttel (sp, FR) gefordert – die Suche nach früheren
Sparguthaben erleichtert werden. Die Gesetzesvorlage sieht überdies vor, dass Zeichen
der Erinnerung errichtet werden sollen. Der Vorteil des indirekten Gegenvorschlags des
Bundesrates liegt vor allem darin, dass auf diesem Weg eine schnellere Aufarbeitung
der Ereignisse möglich ist als über eine Verfassungsrevision. Dadurch können möglichst
viele der zum Teil betagten oder gesundheitlich angeschlagenen Opfer noch eine
Anerkennung für ihr Leiden erhalten. Hauptinitiant Guido Fluri begrüsste den Vorschlag
des Bundesrates grundsätzlich, möchte aber vorerst noch an den Anliegen des
Initiativkomitees wie einem umfangreicheren Entschädigungsfonds und der Bemessung
der Entschädigungshöhe nach dem erlittenen Unrecht festhalten. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.06.2015
KARIN FRICK

In der Fragestunde vom 18. März 2019 bemerkte Nationalrätin Ursula Schneider Schüttel
(sp, FR), dass die Auszahlung des Solidaritätsbeitrages an Betroffene der
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen zur Kürzung von deren Ergänzungsleistungen (EL)
führen kann. In seiner Antwort auf die entsprechende Frage Schneider Schüttels
erklärte der Bundesrat, der Solidaritätsbeitrag sei gemäss geltendem Recht bei der
Berechnung der Ergänzungsleistungen zwar nicht als Einnahme, aber als
Vermögensbestandteil anzurechnen. Dass ehemalige Verdingkinder und
Administrativversorgte aufgrund der Solidaritätszahlung Einbussen bei den
Ergänzungsleistungen hinnehmen müssten, dürfe aber nicht sein; zur Behebung dieses
Missstandes sei eine Gesetzesänderung notwendig.
Ende August rückte ein Beitrag der SRF-Sendung «Kassensturz» über eine betroffene
Frau, deren Ergänzungsleistungen aufgrund des Solidaritätsbeitrags gekürzt worden
waren, die Diskussion ins Licht der Öffentlichkeit. Daraufhin reichten die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.12.2019
KARIN FRICK
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Rechtskommissionen beider Räte zwei gleichlautende Motionen ein mit der Forderung,
die Genugtuung für ehemalige Verdingkinder sei ohne Anrechnung an die
Ergänzungsleistungen auszubezahlen (Mo. 19.3971 und Mo. 19.3973). Zeitgleich nahm
sich auch die SGK-SR des Problems an und beschloss einstimmig, eine entsprechende
parlamentarische Initiative auszuarbeiten. Sie hoffte, auf dem Weg der
parlamentarischen Initiative schneller zur angestrebten Gesetzesänderung zu gelangen
als via Motion. Ihre Schwesterkommission stimmte der Initiative denn auch kurz darauf
zu, sodass die SGK-SR noch im Oktober einstimmig einen Erlassentwurf verabschieden
konnte. Dieser sah vor, dass Solidaritätsbeiträge künftig bei der Berechnung der
Ergänzungsleistungen nicht mehr als Vermögen oder Vermögenserträge gewertet
werden und dass bereits erfolgte EL-Kürzungen aufgehoben und den Betroffenen
zurückerstattet werden. In seiner Stellungnahme räumte der Bundesrat ein, dass die in
den bekannten Fällen angewandte Ausnahmeregel «in einem gewissen Widerspruch
zum Grundsatz, wonach der Solidaritätsbeitrag nicht zur Reduktion von Sozial- und
Ergänzungsleistungen führen soll», stehe. Er versicherte dem Kommissionsentwurf
deshalb seine Unterstützung. Unverändert passierte die Vorlage in der Wintersession
2019 beide eidgenössischen Räte oppositionslos und wurde in den
Schlussabstimmungen jeweils einstimmig angenommen. Zusätzlich hiessen die Räte
auch die Motionen ihrer jeweiligen Rechtskommissionen mit demselben Anliegen gut. 8

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Nachdem der Ständerat der Abschreibung der Motion zum Ausgabenstopp bei den
Personalkosten zugestimmt hatte, entschied sich die FK-NR mit 12 zu 9 Stimmen bei 4
Enthaltungen, ihrem Rat ebenfalls die Abschreibung zu empfehlen. Die
Kommissionssprecherin Mattea Meyer (sp, ZH) in deutscher und der
Kommissionssprecher Jean-Paul Gschwind (cvp, JU) in französischer Sprache machten
deutlich, dass die Motion von einem alten Berechnungsmodell ausgehe, das seit 2017
vom neuen Führungsmodell überholt worden sei. Eine Personalobergrenze in diesem
neuen Modell sei nicht sinnvoll, da der Personalbestand dynamisch müsse angepasst
werden können. Personalstellen sollten über das Budget und nicht über Köpfe
gesteuert werden – ein Rat, den auch Finanzminister Maurer in seinem Schlussvotum in
der grossen Kammer wiederholte, nachdem es dort zu einem lebhaften Schlagabtausch
zwischen der linken und rechten Ratshälte gekommen war. Während die FDP und die
SVP darauf beharrten, dass die Personalstellen in den letzten Jahren dauernd
gewachsen seien, und Bundesrat Maurer vorwarfen, in der Definition der Anzahl Stellen
«kreativ» zu sein (Hans-Ulrich Bigler; fdp, ZH), wiederholten die Sprecherinnen und
Sprecher der anderen Fraktionen, dass die Steuerung des Personalbestandes über
Finanzen effizienter sei als über eine Stellenobergrenze. 
Letztlich entschieden dann nur wenige Stimmen darüber, dass die grosse Kammer
anders stimmte als die kleine: Mit 98 zu 94 Stimmen entschied sich der Nationalrat, die
Motion nicht abzuschreiben. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.03.2019
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Im Berichtsjahr kam es zu fünf Mutationen im Parlament. Für den in den Bundesrat
gewählten Ständerat Alain Berset (sp, FR) wurde Christian Levrat (sp, FR) gewählt (siehe
hier). Dessen Nationalratssitz erbte Ursula Schneider Schüttel (sp, FR). Zwei Räte
verstarben 2012 im Amt: Otto Ineichen (fdp, LU) und Peter Malama (fdp, BS). Ihre Sitze
übernahmen Peter Schilliger (fdp, LU) und Daniel Stolz (fdp, BS). Schliesslich musste
Bruno Zuppiger (svp, ZH) aufgrund einer Erbschaftsaffäre zurücktreten. Für ihn rutschte
Gregor Rutz (svp, ZH) nach. 10

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 10.10.2012
MARC BÜHLMANN

Der Ersatz von Jean-François Steiert (sp, FR) durch Ursula Schneider Schüttel (sp, FR)
war die zweite Mutation in der 50. Legislaturperiode. Steiert war zurückgetreten, weil
er Anfang November 2016 in den Staatsrat von Fribourg gewählt worden war. Schneider
Schüttel war im Bundeshaus keine Unbekannte. Sie sass bereits von Mai 2012 bis zum
Ende der 49. Legislatur im Nationalrat, war aber bei den eidgenössischen Wahlen 2015
knapp nicht wiedergewählt worden und rutschte nun bereits zum zweiten Mal nach:
Bereits 2012 durfte die Sozialdemokratin aus Murten vom ersten Ersatzplatz aus im
Parlament Einsitz nehmen; damals für den SP-Parteipräsidenten Christian Levrat, der
vom Nationalrat in den Ständerat gewählt worden war. 11

WAHLEN
DATUM: 27.02.2017
MARC BÜHLMANN
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Die Interessenbindungen der Parlamentsmitglieder gaben stets Anlass zu Diskussionen.
Seit der Änderung des Parlamentsgesetzes 2002 müssen Parlamentsmitglieder bei
Amtsantritt alle ihre beruflichen Tätigkeiten, die Tätigkeiten in Führungs- und
Aufsichtsgremien und Beiräten oder ihre Beratungs- und Expertentätigkeiten
offenlegen. Das Register dieser Interessenbindungen wird von den Parlamentsdiensten
geführt, nachgetragen und veröffentlicht. Zwar werden also die Mandate ausgewiesen,
darüber welche Mandate in welchem Umfang bezahlt werden, herrscht aber wenig bis
keine Transparenz und verschiedene Anläufe, dies zu ändern, waren in der
Vergangenheit jeweils gescheitert. 

Allerdings schien der gesellschaftliche Druck diesbezüglich 2019 zu wachsen. Im
«Ämtlisammeln» seien die Bundespolitiker emsig wie Bienen, kritisierte etwa der
«Blick» die über 2'000 Interessenbindungen der 246 Parlamentsmitglieder. Darunter
befänden sich auch zahlreiche «gut bezahlte Pöstchen». SP-Nationalrätin Mattea Meyer
(sp, ZH) wolle dies mit einer parlamentarischen Initiative ändern. Um finanzielle und
politische Interessen durch lukrative Mandate nicht zu vermischen – der «Blick» zitierte
die Nationalrätin mit den Worten «das geht in manchen Fällen Richtung Käuflichkeit
und Korruption» – fordere Meyer einen «Lohndeckel für Ämtlisammler», lobte die
Zeitung. Einnahmen aus solchen Mandaten dürften laut der Forderung nicht höher sein
als die Entschädigung für die Parlamentsarbeit.  

Das Thema Transparenz war freilich nicht nur ein linkes, sondern auch ein rechtes
Anliegen. Auch Peter Keller (svp, NW) kommentierte in der «Weltwoche», dass
Zusatzbezüge offengelegt werden müssten. Das Parlament sei verseucht, weil sich ein
«Söldnerwesen» ausbreite: «Gewählte Volksvertreter sind in Wahrheit als bezahlte
Lobbyisten, Pöstli-Jäger und Verbandsfunktionäre unterwegs», so der Nationalrat.
Auslöser für den Beitrag von Keller war eine Untersuchung der «Weltwoche», die der
Frage nach der Käuflichkeit von Politikerinnen und Politikern nachging.
Parlamentsmitglieder würden bis zu 30 Mandate anhäufen und sich dafür stattlich
bezahlen lassen. «Topverdiener» würden wohl gegen eine Million Franken verdienen,
rechnete das Wochenblatt vor. Ähnliche Zahlen präsentierte Cédric Wermuth (sp, AG)
in seinem von ihm veranlassten «Lobby-Report», in dem zwei Journalisten auflisteten,
wie viel Geld die Finanz- und Versicherungsbranche an Politikerinnen und Politiker
bezahlten. Die Vergütung dieser rund 200 untersuchten Mandate – knapp zehn Prozent
aller Mandate im Parlament – schätzten sie auf rund CHF 6.5 Mio. – eine Zahl, die in den
Medien einiges Echo fand. Beide Untersuchungen zeigten freilich vor allem, wie
schwierig es ist, verlässliche Zahlen zu erhalten, die ohne Transparenz lediglich
Schätzungen sein können. 

Diskutiert wurde zudem die Idee einer Volksinitiative, mit der die Transparenz von
Nebeneinkünften gefordert wurde. Ein ähnliches Begehren war bereits 2011 lanciert
worden, letztlich aber an der Unterschriftenhürde gescheitert. Einer der damals
federführenden Initianten, Lukas Reimann (svp, SG), gab dem «Sonntags-Blick» zu
Protokoll, dass es in den letzten Jahren noch «viel schlimmer» geworden sei. Es sei
offensichtlich, dass «etliche» Parlamentsmitglieder «im Interesse ihrer Geldgeber
stimmten». Damals wie heute mit im Komitee sass auch Aline Trede (gp, BE). Es gebe
zahlreiche Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die «ein Nebenamt bei einer
Krankenkasse haben und munter das Gesundheitswesen prägen», so die Nationalrätin
ebenfalls im Sonntags-Blick. Wer sich nicht an die Offenlegungspflicht halte oder
betrüge, solle aus den Kommissionen verbannt werden, so die Forderung der Initiative,
für die allerdings bis Ende 2019 die Unterschriftensammlung nicht gestartet worden
war. 

Kurz vor den eidgenössischen Wahlen lancierte auch Regula Rytz (gp, BE) einen in den
Medien aufgenommenen Vorstoss in Form einer parlamentarischen Initiative, der sich
den Europarat zum Vorbild nahm. Dort müssen alle Einnahmen über € 200 mit Herkunft
angegeben werden. Dieser Regelung unterwarfen sich aktuell zehn der zwölf
Bundesparlamentarierinnen und -parlamentarier, die im Parlament des Europarates
sitzen. Alfred Heer (svp, ZH), einer dieser zehn, glaubte allerdings nicht an den Nutzen
dieser Transparenz. Die Angaben würden nicht überprüft und es könnten beliebige
Erträge angegeben werden. Thomas Müller (svp, SG), neben Hannes Germann (svp, SH)
einer der beiden Parlamentarier, die sich als Mitglied der Delegation den Regeln nicht
unterwerfen wollten, befand in der Aargauer Zeitung, dass auch Politiker «Anspruch auf
Privatsphäre» hätten. Was er verdiene, gehe niemanden etwas an. Hannes Germann
warnte, dass die angestrebte Regelung in der Schweiz viele Leute abschrecken könnte,
ein Parlamentsmandat zu übernehmen, weil sie in einem Milizsystem ja auf Einkünfte
neben den Parlamentarierentschädigungen angewiesen seien. 12
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Organisation der Bundesrechtspflege

Nach der medial breit begleiteten Empfehlung der Gerichtskommission (GK),
Bundesanwalt Michael Lauber nicht für eine Wiederwahl zu empfehlen, starteten in den
Medien die Spekulationen, wie sich das Parlament zur Frage entscheiden würde. Lauber
habe in allen Fraktionen Gegner und Unterstützer, wusste etwa die NZZ zu berichten.
Der Bundesanwalt selber wollte in Fraktions-Hearings seine Position darlegen. 

In die Diskussionen schaltete sich auch die Schweizerische Staatsanwälte-Konferenz
ein. Sie forderte die Wiederwahl von Lauber. Nicht nur die Fortsetzung entscheidender
Projekte würde ansonsten aufs Spiel gesetzt, sondern auch die Zusammenarbeit
zwischen Bund und Kantonen gefährdet, die unter Lauber sehr gut funktioniere. 

Die Wiederwahl Laubers wurde zudem vermehrt auch unter institutionellen
Gesichtspunkten diskutiert. So weibelte etwa Daniel Jositsch (sp, ZH) für sein Postulat,
mit dem er eine Evaluation von Struktur, Organisation, Zuständigkeit und Überwachung
der Bundesanwaltschaft forderte. Auch der Tages-Anzeiger machte institutionelle
Mängel aus: Es liege ein Systemfehler vor, wenn ein Bundesanwalt Wahlkampf betreiben
müsse. In der Tat hatte Lauber laut Tages-Anzeiger ein PR-Büro engagiert, um die
Parlamentsmitglieder von seiner Wiederwahl zu überzeugen. Zahlreich waren die
Vorschläge, wieder zum alten System zurückzukehren, bei dem der Bundesrat für die
Wahl des Bundesanwaltes verantwortlich gewesen war, bevor das Parlament 2011 einen
Systemwechsel beschlossen hatte.

In den Medien wurde auch die Frage gestellt, weshalb sich Lauber das antue und nicht
einfach zurücktrete. Die Aargauer Zeitung vermutete einen pekuniären Grund: Bei einer
Abwahl winke ein Jahreslohn, bei einem Rücktritt ginge Lauber wohl leer aus. Der
«Blick», der Lauber «gegen den Untergang» rudern sah, fragte sich zudem, wer die
Kosten für das PR-Büro und den Anwalt Laubers bezahle. In der Tat eine offene Frage,
wie auch die Bundesanwaltschaft selber bestätigte.

Mitte September, zwei Wochen vor dem vorgesehenen Wahltermin, trat Lauber vor der
FDP- und der CVP-Fraktion auf. Die FDP empfahl ihn nach dem Gespräch deutlich zur
Wiederwahl; dies aus Respekt gegenüber der Unabhängigkeit der Institutionen, wie die
Partei, die als «Heimbasis Laubers gilt» (Aargauer Zeitung), verlauten liess. Die CVP, die
neben Lauber auch den Präsidenten der Aufsichtsbehörde AB-BA, Hanspeter Uster,
eingeladen hatte, gab hingegen keine Wahlempfehlung ab, um eine «Politisierung der
Wahl» zu vermeiden, wie die Partei verlautbarte. 
Der Vize-Präsident der SP, Beat Jans (sp, BS), verriet der Sonntags-Zeitung, dass seine
Fraktion «grossmehrheitlich» gegen Lauber stimmen werde. Er sei für die meisten
aufgrund seines Verhaltens nicht wählbar, zudem fehle ihm die Glaubwürdigkeit und
Souveränität, um die Bundesanwaltschaft weiter zu führen. Weil auch die SVP in einer
früheren Konsultativabstimmung mehrheitlich gegen Lauber gestimmt habe, die Grünen
und die BDP den Antrag auf Nicht-Wiederwahl in die GK getragen hätten und auch die
CVP gespalten sei, war für die Sonntags-Zeitung «die Rechnung schnell gemacht»: die
nötigen 124 Stimmen für eine Abwahl kämen bei weitem zusammen. 
Allerdings schien sich das Blatt eine Woche vor dem Wahltermin aufgrund weiterer
Hearings von Lauber bei den Grünen und der SVP wieder zu wenden. Während die
Grünen Stimmfreigabe beschlossen, um das Stimmgeheimnis zu wahren, nahm die SVP-
Fraktion eine eigentliche Wende – die «Tribune de Genève» sprach von «tourner
casaque» – vor und begründete wie die FDP eine Woche zuvor, dass die Kontinuität der
Strafverfolgung gewährleistet werden müsse und sich die Fraktion deshalb mehrheitlich
hinter Lauber stelle. In den Medien nicht genannte Insider wollten wissen, dass Lauber
innerhalb der Partei nach wie vor umstritten sei. Für den Stimmungswandel habe Adrian
Amstutz (svp, BE) gesorgt, der erklärt habe, man könne nicht jemanden wegen eines
einzigen Fehlers in die Wüste schicken. Die SVP forderte zudem mittels
parlamentarischer Initiative Reformen bei der Aufsicht über die Bundesanwaltschaft. 
Für eine weitere «Überraschung» (NZZ) sorgte dann einen Tag vor dem Wahltermin die
SP. Obwohl die drei GK-Mitglieder der SP-Fraktion die Empfehlung für eine Nicht-
Wiederwahl Laubers unterstützt hatten, empfahl eine knappe Mehrheit der
sozialdemokratischen Fraktion, Lauber zu bestätigen. Allerdings seien bei der
entsprechenden Fraktionsabstimmung zahlreiche Mitglieder nicht mehr anwesend
gewesen – so die NZZ weiter. Nicht zu den Hearings äusserte sich die GLP und die BDP
hatte ganz darauf verzichtet, Lauber anzuhören. 

Am Wahltag legten die Sprecherin und der Sprecher der GK noch einmal die Gründe
ihres Mehrheitsbeschlusses mit der Empfehlung der Nicht-Wiederwahl dar. Die
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Minderheitsposition wurde offiziell von der FDP- und der SVP-Fraktion gestützt.
Christian Lüscher (fdp, GE) und Raphaël Comte (fdp, NE) verteidigten diese in ihren
Voten. Auch der Fraktionschef der CVP ergriff das Wort. Er erinnerte daran, dass die
CVP keine Empfehlung abgebe und plädierte an die Mitglieder der Vereinigten
Bundesversammlung mit ihrem Gewissen zu entscheiden. 
Die Wahl fiel schliesslich erwartet knapp aus und zwar zugunsten Laubers – was vor
wenigen Tagen in den Medien kaum für möglich gehalten worden war. Die
Parlamentarierinnen und Parlamentarier hatten die Möglichkeit, den Wahlzettel
unverändert mit dem Namen Lauber einzulegen oder aber diesen Namen
durchzustreichen. Letzteres war auf 114 Wahlzetteln der Fall gewesen. Weil aber 129 der
243 eingelangten Wahlzettel den Namen Lauber noch trugen, übersprang dieser das
absolute Mehr von 122 Stimmen, wenn auch ziemlich knapp. Da von der Tribüne aus
ziemlich gut sichtbar war, wer den Namen durchstrich, bzw. wer einen Stift zur Hand
nahm und wer nicht, wurde in der Folge in den Medien von einem «Kugelschreiber-
Gate» gesprochen, da das Wahlgeheimnis nicht gewahrt gewesen sei. 

In den Medien wurde der Erfolg Laubers auch mit seinem ausgezeichneten Lobbying
erklärt. Er habe wohl aber auch bei den Hearings überzeugt, wie zahlreiche
Parlamentsmitglieder in den Medien bestätigten. Während die befürwortenden
Parlamentsmitglieder vor den Medien die Institution betonten, deren Ruf verteidigt
worden sei, machten die Gegnerinnen und Gegner der Wiederwahl keinen Hehl aus
ihrer Abneigung gegen den Bundesanwalt. Fast die Hälfte des Parlaments misstraue
Lauber, was keine guten Voraussetzungen für die nächsten vier Jahre seien, schrieb
etwa Carlo Sommaruga (sp, GE) der NZZ ins Notizheft. Lauber selber bedankte sich in
einem kurzen Statement bei Familie und Freunden für die Unterstützung. Er werde sich
weiterhin für eine moderne Strafverfolgung einsetzen. Die knappe Wiederwahl wurde in
den Medien auch als Denkzettel bezeichnet. Man müsse jetzt die
Disziplinaruntersuchung abwarten, die allerdings an politischer Bedeutung verloren
habe. Zudem verlangten die Kommentatorinnen und Kommentatoren ein Überdenken
der institutionellen Strukturen. Die Bestätigung Laubers sei nur eine kurze Atempause –
so die «Tribune de Genève». Ruhe werde so schnell keine einkehren, urteilte die
Aargauer Zeitung. Der «Blick» prophezeite gar, dass der angeschlagene Bundesanwalt
wohl kaum vier Jahre durchhalten werde. Das Parlament habe niemandem einen
Gefallen getan. Der Tages-Anzeiger bezeichnete die Wiederwahl Laubers durch «das
mutlose Parlament» gar als «Fehler». Die Aargauer Zeitung wusste tags darauf zu
berichten, das Lauber bei der SP auch Stimmen geholt habe, weil er während des
Hearings versprochen habe, zurückzutreten, wenn das Disziplinarverfahren für ihn
negativ ausfallen werde. 13

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Im Kanton Freiburg rangen anlässlich der Nationalratswahlen 2015 131 Kandidierende
um die sieben zu vergebenden Sitze. Sie taten dies auf gesamthaft 27 Listen – eine Zahl
die sich seit den eidgenössischen Wahlen 2007 mehr als verdoppelt hatte.
Hauptverantwortlich für diese erneute Steigerung war die CVP, deren Jungpartei gleich
mit vier regionalen Listen ins Rennen ging. Der Frauenanteil unter den Kandierenden
stieg ebenfalls etwas an auf 29.8% (2011: 24.2%). 
Wie bis anhin, taten sich in Freiburg SP und Grüne mit der CSP und der EVP zu einer
Mitte-Links Verbindung zusammen. Im rechten Lager beschränkte sich die SVP erneut
auf die EDU als Listenpartner. Die CVP schloss ihrerseits einen Bund mit der GLP,
während die BDP sich neu mit der FDP verband. Dass sich die BDP nicht mehr mit der
CVP liierte, war für die Christdemokraten – trotz kleinem Wähleranteil der BDP –
durchaus schmerzlich. Dies weil die CVP als am meisten gefährdet galt, einen Sitz an die
über die Jahre immer stärker gewordene SVP zu verlieren. Mit Erstaunen wurde
festgestellt, dass die Mitte-Links Partei CSP keinen einzigen Kandidaten aus dem
deutschsprachigen Sensebezirk stellte. Dass es den Christlichsozialen nicht gelang, in
einem ihrer traditionellen Stammlande einen Kandidaten zu finden, wurde in der
Freiburger Presse als schlechtes Omen interpretiert. 
Insgesamt stellten sich alle bisherigen Nationalrätinnen und Nationalräte wieder zur
Wahl. Einzig für SP-Frau Ursula Schneider Schüttel handelte es sich streng genommen
um keine Wiederwahl, da sie 2012 für den in den Ständerat gewählten SP-Präsidenten
Christan Levrat nachgerückt war. Für die SP kandidierten neben ihr Jean-François
Steiert und Valérie Piller Carrard. Für die CVP wollten Christine Bulliard-Marbach und
Dominique de Buman wieder nach Bern; für die SVP der zweimalige Bundesratskandidat
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Jean-François Rime. De Buman und Rime waren seit 2003 im Nationalrat und damit die
amtsältesten Kandidaten des Kantons Freiburg. Auf der FDP-Liste trat Jacques
Bourgeois an, um den freisinnigen Sitz zu verteidigen, wobei er gleichzeitig auch für
den Ständerat kandidierte. Für etwas Aufregung im sonst eher ereignislosen Wahlkampf
sorgte ein Bürger, welcher sich mittels Rekurs beim Freiburger Staatsrat mit der SVP
anlegte. Da die Partei in der französischsprachigen Schweiz als ‚Union démocratique du
centre‘ antritt, pochte der Rekurrent auf Irreführung bei der Namensgebung der
Wahlliste. Dies weil die Positionen der SVP kaum mit Zentrumspolitik in Verbindung
gebracht würden. Wie schon bei einem analogen Fall im April desselben Jahres in Genf,
stiess der Rekurs  bei der Regierung jedoch auf taube Ohren. Der Staatsrat
argumentierte, dass die Partei unter diesem Namen bekannt sei und keine
Verwechslungsgefahr mit anderen Listen bestehe.

Für die SVP zeichnete sich am Wahlsonntag wie vermutet ein Sitzgewinn ab. Dass dieser
Wahlsonntag zu einem eigentlichen Wahlkrimi wurde, hatte damit zu tun, dass lange
unklar war, ob der Sitzgewinn der Volkspartei auf Kosten der CVP oder der SP gehen
würde. Schlussendlich waren die Sozialdemokraten die Leidtragenden, da vor allem ihr
Listenpartner CSP massiv an Wähleranteilen einbüsste und nur noch auf magere 1.8%
kam (-3.7 Prozentpunkte). Die SP musste ihren Sitz von Ursula Schneider Schüttel an
den neugewählten SVP-Mann Pierre-André Page abtreten. Die Genossen vereinten am
Ende noch 24.2% der Stimmen auf sich (-2.5 Prozentpunkte). Immerhin durfte sich
Jean-François Steiert als bestgewählter Kandidat feiern lassen. Die SVP steigerte ihren
Wähleranteil deutlich auf 25.9% (+4.5 Prozentpunkte). Zulegen konnte letzten Endes
auch die CVP, welche den Wegfall der BDP-Stimmen wettmachte und auf
22.7%Wähleranteil kam (+2.4 Prozentpunkte). Die FDP verteidigte ebenfalls ihren Sitz
und steigerte sich – analog zur CVP – um 2.4 Prozentpunkte, was in einem Wähleranteil
von 14.2% resultierte. Die Grünen traten mehr oder weniger an Ort und Stelle und
kamen auf 5.3% der Stimmen (+0.3 Prozentpunkte). Sie konnten dadurch den
sozialdemokratischen Sitzverlust allerdings nicht verhindern. Die freiburgische
Delegation im Nationalrat setzt sich neu wie folgt zusammen: 2 CVP, 2 SP, 1 FDP und 2
SVP. Durch die Abwahl von SP-Nationalrätin Schneider Schüttel sank der Frauenanteil
auf 29%. Die Wahlbeteiligung lag – wie bereits 2011 – bei 47.2%. 14

À l'occasion des élections fédérales d'octobre 2019 dans le canton de Fribourg,
Dominique de Buman (pdc) était le seul élu de la délégation au Conseil national qui ne
briguait pas un nouveau mandat. Pressenti comme favori pour lui succéder, Eric
Collomb (pdc), premier des viennent-ensuite sur la liste du PDC en 2011 et en 2015, a
finalement renoncé à se porter candidat. Il espérait que de Buman se retire de la
chambre basse avant la fin de la législature, ce qui lui aurait permis de faire campagne
en tant que sortant, «gage d'un gain de plusieurs milliers de suffrages» selon la Liberté.
Un retrait anticipé était cependant hors de question pour l'ancien président du Conseil
national. Pour accompagner la sortante Christine Bulliard-Marbach (pdc), les
démocrates-chrétiens ont finalement présenté 6 candidates et candidats. 
Au total, ce sont 154 candidates et candidats qui se trouvaient sur la ligne de départ,
parmi lesquel.le.s 40 pour cent étaient des femmes (61, contre 93 hommes). Quatre
listes ne comportaient cependant aucune femme, dont celle de l'UDC. Le parti agrarien
a pourtant certifié avoir fait de son mieux, en proposant à plusieurs candidates
potentielles de figurer sur la liste et de soutenir leur candidature. Les personnes
contactées auraient cependant toutes refusé pour diverses raisons, et le parti ne
voulait pas proposer de «candidature alibi car une campagne exige un fort
engagement», a expliqué le vice-président de la section cantonale au journal «la
Liberté». Parmi les sept candidats UDC se trouvaient notamment les deux sortants
Jean-François Rime (udc), «dinosaure du parlement» selon le journal Le Temps, et
Pierre-André Page (udc). Valérie Piller Carrard (ps), Ursula Schneider Schüttel (ps) et
Jacques Bourgeois (plr) figuraient également sur les listes de leurs partis respectifs
pour garder leur place dans la Berne fédérale.  Le parti socialiste a de son côté
présenté deux listes plutôt originales: l'une, dite «internationale», était constituée de
Fribourgeois.e.s résidant à l’étranger, alors que l'autre, la liste «intégration»,
comportait des candidat.e.s issu.e.s de la section PS Migrant-e-s fribourgeois, tous et
toutes d'origine étrangère. Plusieurs petits partis ont également lancé des listes, sans
grand espoir cependant de décrocher un siège, à l'image du PBD, qui avait récolté
moins d'un pour cent des suffrages lors des dernières élections fédérales. 
L'analyse des données récoltées par la plateforme Smartvote grâce au questionnaire
soumis aux candidat.e.s a permis à la Liberté de dégager les grandes tendances en
comparant notamment les résultats de 2015 avec ceux de 2019. Première constatation:
les candidat.e.s se montraient plus favorables aux mesures de protection du climat
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qu'en 2015; une évolution en lien avec les grèves du climat et les nombreuses
discussions à ce sujet dans les mois précédant les élections. D'autres questions de
société ont témoigné d'une évolution: à l'exception de l'UDC, tous les partis étaient
favorables à l'octroi aux couples de même sexe de droits identiques à ceux des
hétérosexuels, alors qu'en 2015, seuls les Vert.e.s, les Vert'libéraux et le parti socialiste
étaient en faveur de l'adoption pour les couples homosexuels sous le régime du
partenariat enregistré.
Au cours de la campagne, l’affichage sauvage a fait parler dans la presse, où l'on
déplorait que certain.e.s candidat.e.s se soient affiché.e.s un peu partout, faisant fi de
la législation sur la publicité électorale, interdite à certains endroits, notamment par
égard à la sécurité routière.
La Liberté a profité des élections pour dresser un bilan de l'action de la délégation
fribourgeoise dans l'arène politique fédérale. La «Dream Team» s'est considérablement
affaiblie ces dernières années, avec les départs d'Urs Schwaller (pdc), d'Alain Berset
(ps), élu au Conseil fédéral en 2011 ou encore de Thérèse Meyer-Kaelin (pdc).
Cependant, avec Bourgeois, directeur de l'USP, Rime, président de l'USAM, de Buman et
Christian Levrat, président du PS et candidat à sa réélection au Conseil des États, il
restait du beau monde pour défendre les intérêts du canton, malgré quelques
déconvenues, telles que la fin de mandat pour Billag, entraînant la perte de 240
emplois, ou la perte d'un mandat de quatre millions sur quatre ans pour l'Institut du
fédéralisme. En outre, le quotidien fribourgeois se faisait du souci quant à la relève,
déplorant, dans une métaphore cycliste, que les autres parlementaires soient, à divers
degrés, «noyés au sein du peloton», et ne voyant pas «se pointer», à l'heure actuelle,
des politiciennes et politiciens «d'un niveau comparable» à leurs prédécesseur.e.s. 

Le 20 octobre, l'élection a débouché sur une surprise retentissante, avec l'échec de
Jean-François Rime, qui siégeait sous la coupole fédérale depuis 2003. Pourtant, l'UDC
a terminé en tête des suffrages devant le PS, le PLR et le PDC, mais les spécificités du
système proportionnel ne lui ont permis de ne s'assurer qu'un seul siège, qui est revenu
à Pierre-André Page, le mieux élu avec 20'924 voix. De multiples apparentements – avec
quatre listes jeunes, les Vert'libéraux, le PBD et le PEV – ont permis au PDC de
conserver ses deux sièges. Christine Bulliard-Marbach (20'400 voix) a été réélue et
Marie-France Roth Pasquier (12'344 voix) a pris la place de Dominique de Buman au nez
et à la barbe de Bruno Boschung (11'034 voix), pourtant désigné comme favori dans la
presse. Le singinois a probablement fait les frais de la surreprésentation germanophone
dans son parti, dans un canton à majorité francophone. La vague verte n'a pas épargné
le canton de Fribourg: Gerhard Andrey (14'417 voix) a décroché un mandat, permettant
ainsi aux verts fribourgeois de faire pour la première fois leur entrée sous la coupole.
Avec ce succès, la gauche fribourgeoise a récupéré son troisième siège perdu en 2015,
lorsque Ursula Schneider Schüttel avait échoué à défendre le siège socialiste face à
Page. Cette dernière avait cependant fait son retour à Berne en tant que première
viennent-ensuite de la liste socialiste après l'élection de Jean-François Steiert au
Conseil d'État fribourgeois. Elle a cette fois-ci été réélue avec 17'929 voix, tout comme
sa colistière Valérie Piller Carrard (20'068 voix). Quant au PLR Jacques Bourgeois, il a
conservé son siège en récoltant 19'838 suffrages. 
La participation a été de 43.02 pour cent. Corollaire de ces résultats, la délégation
fribourgeoise au Conseil national comptera donc une majorité de femmes – 4 sur 7 –
pour la nouvelle législature, ce qui est également une première pour le canton et
constitue, confiait au journal Le Temps le géographe et écologiste Laurent Bronchi, une
nouvelle évidence que Fribourg «n’en finit plus de s’ouvrir et de se rurbaniser, un
néologisme qui décrit la diffusion des modes de vie urbains dans les campagnes». 15
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Ausrüstung und Beschaffung

Die Armeebotschaft 2018 und alle ihre Teilgeschäfte standen in der Herbstsession 2018
auf der Tagesordnung des Nationalrates, der sich als Zweitrat damit zu befassen hatte.
Die sicherheitspolitische Kommission hatte die Vorlage nur kurz nach dem
ständerätlichen Entscheid beraten und entschieden, sich gegen diesen zu stellen.
Insbesondere bezüglich des sogenannten ballistischen Körperschutzes, also der
Schutzwesten, fasste die SiK einen anderslautenden Antrag an ihren Rat. Mit 16 zu 9
Stimmen stand die Kommission für die vom Bundesrat beantragte Variante des
Rüstungsprogramms ein. Bei den anderen Vorlagen der Armeebotschaft zeigte die
Kommission keine Konfrontationsgelüste, sie segnete die Beschlüsse des Erstrates
deutlich ab.
So drehte sich in der Plenardebatte alles um die Schutzwesten, was sich bereits in der
Eintretensdebatte manifestierte. Seitens der SP-Fraktion wurde ein Minderheitsantrag
angekündigt, der die vom Ständerat aufgenommene Halbierung der Anzahl
anzuschaffender Westen bestätigen wollte. Ebenfalls gab SP-Sprecherin Seiler Graf (sp,
ZH) bekannt, dass die Partei weitere Anträge unterstützen werde, die Kürzungen
verlangen, zum Beispiel bei den Munitionskäufen. Die Eintretensdebatte nahm Züge
einer Grundsatzdiskussion für und wider die Armee an, wobei sich die Ratslinke,
diesmal vertreten durch die beiden Grünen Glättli (gp, ZH) und Mazzone (gp, GE), auf
Oppositionskurs begab. Dagegen zeigten sich die bürgerlichen Parteien offen
gegenüber der WEA-Armee und dem Rüstungsprogramm. SVP-Sprecher Hurter (svp, SH)
liess es sich nicht nehmen, die Ablehnung und Kürzungen anzuprangern, und forderte
von den anderen Parteien ein Bekenntnis zu einer vollausgerüsteten Armee. 
Die Detailberatung startete mit dem Rüstungsprogramm und den angekündigten
Kürzungsanträgen bei den Westen. Eine Minderheit I Sommaruga (sp, GE) beantragte
einen Beschluss gemäss Ständerat, sprich die Halbierung der diesbezüglichen Gelder.
Die Armee gebärde sich wie ein verzogenes Kind, das alles sofort wolle, wohingegen die
gesamte Bundesverwaltung zum Sparen angehalten werde. Ferner verwies der Genfer
Sozialdemokrat auf eine Aussage von SiK-SR-Präsident Dittli (fdp, UR), der die
Befürchtung geäussert habe, dass nach der Beschaffung zahlreiche Schutzwesten ein
ungenutztes Dasein in Zeughäusern fristen würden. Insofern müsse dieser
Geldverschwendung entgegengetreten werden. Gänzliche Streichung dieser
Anschaffung forderte eine Minderheit II Mazzone (gp, GE). Die Begründung war, dass
eine Differenz zum Erstrat geschaffen werden solle, was wiederum erlauben würde,
grundsätzlich über den Bedarf von Schutzwesten nachzudenken. Nach kurzer, jedoch
intensiver Debatte kamen die Anträge zur Abstimmung. Nachdem zunächst die beiden
Minderheitsanträge gegeneinander ausgemehrt worden waren, gelangte der obsiegende
Antrag Sommaruga (sp, GE) gegen den Mehrheitsantrag zur Abstimmung. Letzterer,
sprich die bundesrätliche «Vollvariante» ohne Kürzung bei den Westen und einem
Kredit über CHF 848 Mio, wurde dann vom Plenum favorisiert. Die Forderung Mazzone
(gp, GE) nach einer weiteren Differenzbereinigung durch den Ständerat wurde also auch
so erfüllt. 

Ebenso umstritten präsentierte sich die Ausgangslage zum Bundesbeschluss über die
Rahmenkredite für Armeematerial. Der Ständerat hatte sich uneingeschränkt hinter die
Fassung des Bundesrates gestellt. Im Nationalrat gab es hingegen vier Gegenanträge:
Einen Minderheitsantrag Meyer (sp, ZH) aus der FK-NR, wonach rund CHF 73 Mio.
eingespart werden sollten und auf Munitionskäufe verzichtet werden sollte – zu
genehmigen wäre demnach ein Gesamtkredit von CHF 669.5 Mio. gegenüber den von
der Regierung beantragten CHF 742 Mio. Drei weitere Minderheitsanträge stammten
von SiK-NR-Mitgliedern. Eine Minderheit I Seiler Graf (sp, ZH) wollte eine kleine
Einsparung von CHF 5.5 Mio. erzielen, indem auf die Panzerkanonen-
Mehrzweckpatronen verzichtet wird: «Eine Panzerschlacht ist [...] nun wirklich kein
wahrscheinliches Szenario», argumentierte die Zürcherin. Die Minderheiten II und III
wurden beide von Lisa Mazzone (gp, GE) angeführt. Zunächst wollte sie diverse
Einsparungen im Bereich «Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung»
vornehmen und so circa CHF 50 Mio. zurücklegen. Der letzte Antrag lautete auf einen
fast vollständigen Verzicht der Ausgaben für Munition, wobei sich der betreffende
Kredit auf CHF 25 Mio. reduzieren würde und der Gesamtkredit mit knapp CHF 596
Mio. um fast CHF 150 Mio geringer ausfiele, als die vom Ständerat genehmigte Version.
Die Mehrheit beider Kommissionen stellte sich hinter den Entwurf des Bundesrates, der
auch von der Ständekammer genehmigt worden war. Sämtliche Minderheitsanträge
blieben in den jeweiligen Abstimmungen ohne Chance, wobei die geschlossen
stimmenden Fraktionen der Grünen und der SP nichts ausrichten konnten. Letztlich
wurde der Bundesbeschluss mit 140 zu 39 Stimmen bei 11 Enthaltungen angenommen.
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Während in der Folge das Immobilienprogramm einstimmig und ohne Gegenanträge
genehmigt wurde, gab es bezüglich der Ausserdienststellung von Waffensystemen eine
Stimme der Opposition. Franz Grüter wollte verhindern, dass die 12-cm-Minenwerfer
dem Alteisen zugeführt werden; ein Antrag, den seine Fraktion unterstützte. Diese
Festungsminenwerfer seien eine nachhaltige Unterstützung der beweglichen Truppen,
die an neuralgischen Punkten installiert worden waren. Eine Erhaltung dieser Systeme
erachtete der Antragsteller als finanziell tragbare Lösung. Mit 67 Stimmen, vorwiegend
aus der SVP-Fraktion, unterlag der Antrag im Plenum jedoch deutlich gegen 114
Stimmen (bei drei Enthaltungen). Der Bundesbeschluss über die Ausserdienststellung
von Waffensystemen wurde sodann mit 182 zu 2 Stimmen bei einer Enthaltung
genehmigt. 16

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftsordnung

En s’appuyant sur le Rapport sur l’évaluation nationale des risques de blanchiment
d’argent et de financement du terrorisme en Suisse, Ursula Schneider Schüttel (ps, FR)
a déposé un postulat qui demande au Conseil fédéral d’étudier les moyens existants
pour interdire le négoce ou la commercialisation, en Suisse, de matières premières
extraites en violation du droit international. Plus précisément, ce rapport pointait du
doigt les risques de blanchiment d’argent présent dans le secteur du négoce des
matières premières en Suisse. 
Dans sa réponse, le Conseil fédéral a mentionné les nombreux plan d’actions et
rapports existants. Il a notamment cité le Plan d’action concernant la responsabilité
sociétale des entreprises (RSE) 2015-2019, le Plan d’action national pour la mise en
œuvre des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits
de l’homme, le Rapport de base sur les matières premières et le rapport sur le postulat
15.3877. Il estime donc que de nombreux travaux aboutiront fin 2018 et qu’il n’est donc
pas nécessaire de programmer un rapport supplémentaire. Le Conseil national a rejeté
le postulat par 139 voix contre 33 et 20 abstentions. 17

POSTULAT
DATUM: 05.06.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Geld, Währung und Kredit

Kapitalmarkt

Ursula Schneider Schüttell (ps, FR) demande au Conseil fédéral une modification de la
loi sur le blanchiment d’argent (LBA). Plus précisément, elle souhaite que l’obligation de
diligence, prévue pour les personnes «réputées comporter un risque accru»,
s’applique aux transactions réalisées avec des centres financiers offshore. Selon la
parlementaire fribourgeoise, ce renforcement du contrôle de légalité s’impose après
les scandales liés au Panama Papers et Paradise Papers. 
Le Conseil fédéral s’est opposé au projet de renforcement de la LBA. Il a rappelé que
l’art.6 al.1 de la LBA prenait déjà en compte un renforcement de l’obligation de
diligence selon les risques de comportement illégal, et que ces risques étaient définis
dans l’art.13 al. 2 de l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA). Parmi ces risques
figurent notamment le siège ou la nationalité. De plus, il a précisé que les standards
internationaux du Groupe d’action financière (GAFI) ne considéraient pas les relations
financières avec des places financières potentiellement offshore comme à risque. 
Lors du vote, la motion a été rejetée par 136 voix contre 57. La minorité du Parti
socialiste et des verts n’a pas réussi à faire entendre sa voix sur cette thématique
financière. 18
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Banken

A travers une motion, Mattea Meyer (ps, ZH) demande l’adaptation de l’art. 177 de la loi
fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) afin que l’assistance à un délit fiscal hors de
Suisse soit sanctionnée. En tant que siège de nombreuses multinationales et avec un
rôle prépondérant dans la finance, notamment la gestion de fortune, la parlementaire
socialiste estime que la Suisse a un rôle à jouer dans la lutte contre les flux financiers
illégaux. De plus, elle rappelle les engagements dans le programme 2030 de l’ONU et le
programme d’action d’Addis-Adeba. 
Le Conseil fédéral s’oppose à la motion. D’un côté, il met en avant la logique d’une
démarche multilatérale plutôt qu’unilatérale. D’un autre côté, il souligne l’incohérence
juridique d’une telle mesure. En effet, la complicité à un acte illégal commis à l’étranger
présuppose que l’acte principal, également commis à l’étranger, soit jugé comme
illégal. Or, cette décision relève des droits fiscaux étrangers respectifs. 
Lors du vote en Chambre, la motion a été rejetée par 138 voix contre 53. Seuls les
parlementaires socialistes et les verts ont voté en faveur de la motion. 19

MOTION
DATUM: 20.03.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Landwirtschaft

Internationale Landwirtschaftspolitik

La chambre du peuple débat à son tour sur l'abrogation de ladite «loi chocolatière».
Le Conseil des Etats avait apporté un certain nombre de modifications à la proposition
du Conseil fédéral; proposition qui consistait à supprimer toute contribution à
l'exportation de produits agricoles transformés d'ici à 2020, comme demandé par les
ministres lors de la 10ème conférence de l'OMC à Nairobi en 2015. La commission de
l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) propose, elle aussi, de
modifier quelques aspects du projet de l'exécutif ainsi que des propositions formulées
et acceptées par la chambre des cantons. Premièrement, comme rapporté par le
député UDC Pierre-André Page (udc, FR), une majorité de la commission propose qu'il
soit précisé que le supplément pour les céréales peut être versé en fonction du volume
ou de la surface – y voyant la garantie d'une certaine souplesse dans l'application – mais
s'oppose à la proposition du Conseil des Etats qui voulait que seules les céréales
destinées à l'alimentation humaine soient concernés, estimant que cela pourrait
s'avérer compliqué pour les paysans durant certaines années planifiables de
surproduction céréalière. Ainsi, la majorité propose de rejeter la proposition de la
minorité Jans (ps, BS) qui demande à conserver la version formulée par le Conseil des
Etats. La majorité de la CER-CN invite, par contre, les parlementaires à approuver la
proposition de ce dernier en ce qui concerne l'augmentation du montant alloué aux
mesures d'accompagnement par rapport au projet du Conseil fédéral. La commission
estime que celui-ci doit rester à hauteur de 94,6 millions de francs et non être baissé à
67,9 millions de francs. La minorité Bertschy (pvl, BE) veut, quant à elle, le maintien du
plafond de dépenses fixé en première instance par le Conseil fédéral. La députée
socialiste Schneider Schüttel (ps, FR) justifie cette position par le fait que la Suisse ne
souffre plus autant du franc fort qu'à l'époque où les contributions ont été
augmentées. De plus, elle estime qu'une augmentation pourrait aller à l'encontre de la
décision de l'OMC et argumente finalement d'un point de vue des restrictions
budgétaires entreprises par la Confédération. La deuxième proposition de la minorité
Bertschy propose de limiter dans le temps cette forme de subventionnement et cela de
manière dégressive jusqu'en 2027. Finalement, la commission demande à être
consultée avant la promulgation de l'ordonnance sur les douanes, touchant à la
procédure d'autorisation du trafic de perfectionnement. Celle-ci demande à ce que
cette dernière soit simplifiée et transparente. 
La commission des finances (CDF-CN) a elle aussi pris position quant au deuxième volet
de cet objet, à savoir le volet touchant à l'arrêté fédéral concernant les moyens
financiers dédiés à l'agriculture pour la période 2018-2021. Celle-ci demande
également aux députés d'accepter l'augmentation des moyens proposée par la
chambre haute par rapport au projet du Conseil fédéral; le montant total alloué à cet
effet pour la période 2018-2021 doit s'élever, d'après la majorité de la commission, à
2,031 milliards de francs et non à 1,951 milliards de francs comme proposé par
l'exécutif. Par la voix de son rapporteur Thomas Egger (pdc, VS), la commission justifie
sa position, d'une part, par le fait que les chambres fédérales ont approuvé lors de la
session d'hiver 2016 une augmentation des contributions pour la "loi chocolatière" à
hauteur de 94.6 millions de francs par année et estime donc que le Conseil fédéral
n'applique pas de manière conséquente cette décision des chambres dans la révision
de cette loi. D'autre part, elle considère qu'un soutien à la production de matières
premières dédiées aux produits transformés destinés à l'exportation est nécessaire afin
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que cette branche reste compétitive sur le plan international. 
En plus de ses propositions d'approuver le projet du Conseil fédéral limitant le budget
alloué aux producteurs de céréales et de lait à 67,9 millions de francs par année ainsi
que la limitation dans le temps de cette contribution, Kathrin Bertschy souhaiterait plus
généralement que la chambre du peuple n'entre pas en matière sur ce sujet. Parlant au
nom de la fraction verte-libérale, la députée bernoise considère, en effet, que le
premier objet soumis à votation – à savoir l'arrêté fédéral relatif à la suppression de
toute aide à l'exportation, conformément aux règles édictée par l'OMC – concerne, en
vérité, la modification de la loi sur l'agriculture. La fraction des vert'libéraux soutient,
par contre, les modifications imposées par l'OMC, estimant que tout soutien financier à
l'exportation de produits agricoles est dommageable pour les pays en voie de
développement, les paysans de ces pays ne pouvant pas rivaliser contre des produits
subventionnés. De plus, elle considère que cela va à l'encontre de la compétitivité et
amène à une utilisation inefficiente des facteurs de production. Finalement, les
vert'libéraux critiquent sur un plan plus général ce projet de loi, considérant que ce
n'est pas une abolition de la "loi chocolatière", mais la création d'une nouvelle loi sur le
lait et le pain ("Milch-Brot-Gesetz") – la proposition de loi irait à l'encontre de l'esprit
des mesures souhaitées par l'OMC.
L'UDC ainsi que le PDC soutiennent quant à eux la proposition financière du Conseil
des Etats ainsi que les propositions des majorités des commissions. Les Verts sont
d'accord d'entrer en matière, mais critiquent vertement la solution trouvée par le
Conseil fédéral, considérant qu'un système de financement passant par les paiements
directs et non par un subventionnement couplé à la production, aurait été plus légitime
et aurait répondu à la volonté du Conseil fédéral d'en arrêter avec ce mode de
financement décidé lors de l'introduction du système des paiements directs dans les
années 90. C'est pour cela qu'ils soutiennent la proposition budgétaire du Conseil
fédéral. La fraction verte défend, de plus, les propositions de la minorité Bertschy
d'une limitation temporelle et d'un paiement dégressif ainsi que de la minorité Jans
limitant les paiements aux céréales destinées aux humains. Le PLR salue la décision du
Conseil fédéral de simplifier le trafic de perfectionnement actif; une simplification qui
permettra une meilleure compétitivité des entreprises du secteur agro-alimentaire. La
majorité de la fraction libérale-radicale considère également que le montant proposé
initialement par l'exécutif est justifié et ne devrait pas être augmenté, comme le
proposent les majorités des deux commissions. Finalement, le parti socialiste est du
même avis que les Verts en ce qui concerne le mode de financement et aurait souhaité
qu'une solution en termes de paiements directs soit trouvée, respectant ainsi le
mandat de la Constitution. Ils critiquent, comme les Vert'libéraux, cette proposition qui
ne change, en définitive, rien, passant d'un système où les producteurs sont aidés et
paient les paysans de manière correcte, à un système où les paysans sont soutenus,
permettant ainsi de fixer un prix des matières premières plus bas pour les producteurs
de produits transformés. Mais, conscient de l'urgence de trouver une solution, une
majorité du PS est d'accord d'approuver le projet du Conseil fédéral, sous la condition
que la proposition de la minorité Bertschy relative à une limitation temporelle soit
acceptée. 
Le Conseil fédéral, par la voix de son ministre de l'économie, Johann Schneider-
Ammann, reste sur ses positions en invoquant les mêmes arguments que ceux invoqués
devant les sénateurs du Conseil des Etats. Il précise, de plus, qu'un rapport d'évaluation
est prévu, quatre ans après la mise en application de ces nouvelles mesures. 
Les parlementaires votent massivement pour l'entrée en matière du premier arrêté
fédéral relatif à l'approbation et à la mise en œuvre de la décision ministérielle de
l'OMC. Lors du vote par article, la proposition de la minorité quant à une limitation
temporelle sur dix ans, couplée d'un financement dégressif se voit refusée par 117 voix
contre 68. C'est également la proposition de la majorité qui est acceptée par 129 voix
contre 58 en ce qui concerne la prise en compte de la surface ainsi que de la
suppression de la précision demandée par le Conseil des Etats de restreindre cela aux
céréales destinées aux humains. Cet arrêté fédéral est finalement accepté par 165 voix
contre 15 et 9 abstentions. 
Les députés décident également massivement d'entrer en matière en ce qui concerne
le deuxième arrêté fédéral relatif aux moyens financiers destinés à l'agriculture pour les
années 2018-2021. Lors du vote par article, la proposition des majorités des deux
commissions de suivre le Conseil des Etats en ce qui concerne l'augmentation des
moyens mis à disposition est acceptée par 111 voix contre 78 pour la proposition des
minorités des deux commissions qui voulaient conserver le montant proposé par le
Conseil fédéral. Sur le vote d'ensemble, l'arrêté fédéral est accepté par 138
parlementaires contre 52, sans abstention. 
Le projet retourne donc aux mains du Conseil des Etats, afin de régler les différends
restants entre les deux chambres concernant les termes à utiliser dans l'article 55 de la
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loi sur l'agriculture (céréales destinées au humains ou céréales de manière générale
ainsi que l'ajout de la considération de la surface et non pas uniquement des
volumes). 20

Öffentliche Finanzen

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

In der Wintersession 2016 folgte die Beratung des Stabilisierungsprogramms 2017-2019
durch den Zweitrat, den Nationalrat. Wie bereits im Ständerat beantragte auch in der
grossen Kammer eine Minderheit Meyer (sp, ZH) eine Rückweisung an den Bundesrat,
der ebenso abgelehnt wurde wie der Nichteintretensantrag Hadorn (sp, SO). Ebenfalls
in Übereinstimmung mit dem Ständerat reduzierte der Nationalrat das Sparvolumen im
Vergleich zum Bundesrat, sprach sich aber für deutlich grössere Sparanstrengungen von
CHF 658 Mio. (2017), 773 Mio. (2018) und 914 Mio. (2019) aus als der Ständerat. Dabei
schuf der Nationalrat mehrere inhaltliche Differenzen zum Ständerat: So befürwortete
er die vom Bundesrat vorgeschlagene Kürzung des Bundesanteils an den
Krankenkassen-Prämienverbilligungen, welche der Ständerat zuvor abgelehnt hatte. Als
Begründung wurde angeführt, dass diese Kürzung erst nach der Änderung des
Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung (ELG) in Kraft treten und entsprechend erst 2019 wirksam werden
solle. Die Änderung des ELG sollten bei Bund und Kantonen zu Entlastungen von rund
CHF 150-170 Mio. führen, womit die in den Kantonen durch das
Stabilisierungsprogramm anfallenden Mehrkosten kompensiert werden könnten.
Erfolglos wies eine Minderheit um Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) darauf hin, dass
bisher noch unklar sei, wie diese Reform genau aussehen werde und ob sie die Kantone
wirklich entlasten könne. Ebenfalls restriktiver als der Ständerat zeigte sich der
Nationalrat im Integrationsbereich, in dem er den Sparvorschlägen des Bundesrates
folgte, sowie bei der Regionalförderung, bei der er die Einlagen an den Fonds für
Regionalentwicklung für die Jahre 2018 und 2019 um zusätzliche CHF 10 Mio.
reduzierte. Auch bei den Ausgaben im Eigenbereich, also beim Bundespersonal, sieht
die grosse Kammer grösseres Sparpotential als der Bundesrat – hier erhöht sie den vom
Bundesrat vorgeschlagenen Sparbetrag um je CHF 100 Mio. für die Jahre 2018 und 2019.
Der Ständerat hatte diesen Betrag im Herbst noch leicht reduziert. Bei den übrigen
zentralen Diskussionspunkten wie der Landwirtschaft, der Bildung und der
Entwicklungshilfe hingegen schloss sich der Nationalrat den Beschlüssen des
Ständerates an. 
In der ersten Runde des Differenzbereinigungsverfahrens bestätigte der Ständerat auf
Anraten seiner FK-SR alle im Herbst gefassten Beschlüsse, Differenzen konnten somit
keine abgebaut werden. Diskussionen gab es stattdessen hauptsächlich bezüglich der
Schliessung von zivilen Zollstellen. So hatte Finanzminister Maurer im Vorfeld dieser
Sitzung auf Anfrage von Nationalrätin Munz (sp, SH) erklärt, dass einzelne Schliessungen
von Zollstellen bereits vor der Beratung im Parlament – in der sich sowohl National- als
auch Ständerat gegen solche Schliessungen ausgesprochen hatten –  vorgenommen,
respektive in die Wege geleitet worden seien. Dies hatte zu einem grossen Aufschrei in
der Ostschweiz geführt, die besonders stark von diesen Schliessungen betroffen
gewesen wäre, und gleich mehrere Ständeräte dazu veranlasst, Bundesrat Maurer zu
einer Revision dieses Entscheides aufzufordern. Dieser versicherte in der Folge, auf
den Abbau der betroffenen Zollstellen zu verzichten, bei den nächsten
Sparforderungen des Parlaments beim Bundespersonal jedoch auf dieses Beispiel
zurückkommen zu wollen.
Bezüglich des Stabilisierungsprogramms gibt es folglich in der Frühjahrssession 2017
noch einige Differenzen zu klären – vorgängig hat jedoch auch die FK-NR beantragt, bei
allen offenen Positionen an den Beschlüssen des Nationalrats festzuhalten. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.11.2016
ANJA HEIDELBERGER

01.01.90 - 01.01.20 14ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Staatsrechnung

CHF 2.8 Mrd. Überschuss – und trotzdem ist niemand so richtig zufrieden. So kann die
mediale und parlamentarische Reaktion auf die Präsentation der Staatsrechnung 2017
zusammengefasst werden. In der Sommersession 2018 behandelte der Nationalrat die
Staatsrechnung 2017 als Erstrat. Dabei präsentierten Mattea Meyer (sp, ZH) und Jean-
Pierre Grin (svp, VD) die ausführlichen Zahlen: Der Bund schloss das Jahr 2017 mit
ordentlichen Einnahmen von CHF 71.087 Mrd. und ordentlichen Ausgaben von CHF
68.288 Mrd. ab. Dieser gute Abschluss war insbesondere auf höhere Einnahmen als
erwartet zurückzuführen. Die Einnahmen überstiegen die Erwartungen um CHF 2.7 Mrd.
und wuchsen im Vergleich zum Vorjahr um CHF 3.6 Mrd. oder 5.4 Prozent an – deutlich
stärker als das nominale BIP mit 1.4 Prozent Wachstum. Der Grund dafür lag vor allem in
den überdurchschnittlich hohen Eingängen bei der Verrechnungssteuer, bei der CHF
2.5 Mrd. mehr eingenommen wurden als im Vorjahr und CHF 2 Mrd. mehr als
veranschlagt. CHF 810 Mio. mehr als budgetiert nahm der Bund bei der direkten
Bundessteuer ein, damit sanken die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr jedoch um CHF
113 Mio. Hinzu kamen nichtfiskalische Einnahmen, namentlich die Ausschüttung der SNB
in der Höhe von CHF 568 Mio., sowie ausserordentliche Einnahmen von CHF 177 Mio.
aus Bussen der Wettbewerbskommission und aus Erträgen aus der Swissair-
Nachlassliquidation.
Tiefer als veranschlagt fielen hingegen die Einnahmen der Mehrwertsteuer aus, die zwar
um 2 Prozent auf CHF 22.9 Mrd. angestiegen waren, aber aufgrund des schwachen
Wirtschaftswachstums dennoch CHF 0.4 Mrd. unter den Werten des Voranschlags zu
liegen kamen. Auch die wie üblich stark schwankenden Einnahmen aus den
Stempelabgaben (CHF 2.4 Mrd.) wiesen trotz über 20-prozentiger Zunahme gegenüber
dem Vorjahr CHF 81 Mio. weniger auf, als vorgesehen gewesen war.
Die ordentlichen Ausgaben kamen aufgrund von Budgetunterschreitungen
insbesondere bei der sozialen Wohlfahrt (CHF 333 Mio.), beim Verkehr (CHF 155 Mio.)
sowie bei Bildung und Forschung (CHF 111 Mio.) insgesamt um CHF 380 Mio. unter dem
Voranschlag zu liegen und stiegen im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 2 Prozent an. 

Die Differenz zum Voranschlag, in dem der Bundesrat noch ein Defizit von CHF 250 Mio.
erwartet hatte, erklärte Finanzminister Maurer mit den unerwartet hohen Einnahmen
bei der Verrechnungssteuer. „Der Name „Verrechnungssteuer“ sagt es vielleicht schon
ein bisschen: Es ist die Steuer, bei der wir uns am ehesten verrechnen“, scherzte er in
der Sommersession 2018 in der Nationalratsdebatte. Ein Grossteil der
Verrechnungssteuer stamme aus den Dividendenzahlungen der Unternehmen, die
entsprechenden Rückforderungen könnten die Kantone während fünf Jahren,
Unternehmen während drei Jahren stellen. Um möglichst wenig Negativzinsen bezahlen
zu müssen, hätten die Unternehmen im 2017 ausserordentlich wenig
Verrechnungssteuern zurückgefordert – diese Rückforderungen würden aber zweifellos
noch folgen, betonte Maurer. Entsprechend habe man eine Rückstellung von CHF 2
Mrd. gebildet, ohne welche der Überschuss sogar noch höher ausgefallen wäre. 
Diese Rückstellungen gaben in der FK-NR viel zu reden. Begründet wurden sie damit,
dass durch den starken Anstieg der Einnahmen aus den Verrechnungssteuern, nicht
aber derer Rückforderungen, die finanzielle Lage des Bundes zu positiv dargestellt wird.
Die EFK hatte jedoch die Rechtmässigkeit dieser Rückstellungen angezweifelt, da sie
nicht durch die aktuelle Finanzhaushaltgesetzgebung gedeckt seien. Das EFD erachtete
jedoch Art. 3 des Finanzhaushaltsgesetzes als ausreichende gesetzliche Grundlage für
das Vorgehen und wurde darin von der Mehrheit der FK-NR unterstützt. Die
Rückstellungen wurden jedoch auch in den Medien stark kritisiert. Nationalrätin Mattea
Meyer (sp, ZH) sprach von einem „Buchungstrick“ und unterstellte dem Finanzminister,
damit das nächste Sparprogramm begründen zu wollen. Doch auch von bürgerlicher
Seite kam Kritik: CVP-Präsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) sprach von einem
„Paradigmenwechsel“, FDP-Nationalrat Albert Vitali (fdp, LU) fürchtete sich vor einem
Präjudiz und SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi (svp, ZG) befürwortete zwar das
Vorgehen in diesem Fall, wollte aber die Rechnungslegung nicht generell anpassen. Der
Finanzminister verwies diesbezüglich jedoch auf eine Motion Hegglin (cvp, ZG), mit
deren Annahme das Parlament gefordert hatte, dass die Rechnungslegung soweit wie
möglich die tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wiedergeben soll. Trotz
dieser vorgängigen Kritik unterstützten die meisten Parteien diese Rückstellungen im
Nationalrat. Die CVP, erklärte Alois Gmür (cvp, SZ), erachte diese Rückstellung zwar als
Umgehung der Schuldenbremse, fordere allerdings schon lange eine „differenzierte
Handhabung der Schuldenbremse“, wobei ihm Margaret Kiener Nellen (sp, BE) für die SP
beipflichtete.
Auf bemerkenswert wenig Kritik stiessen im Nationalrat die von der EFK festgestellten
Fehlbuchungen: 2017 war es bei der Umstellung der EDV zu Abgrenzungsfehlern und
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entsprechend zu Fehlbuchungen gekommen, wodurch die Verrechnungssteuer in der
Finanzierungsrechnung 2017 um CHF 178 Mio. zu hoch angegeben worden war. Vor
allem aber stellte die EFK fest, dass seit 2008 Abschreibungen bei Autobahnen und
Immobilien der Armee in der Höhe von insgesamt CHF 957 Mio. fehlten, wodurch die
Erfolgsrechnungen seit 2008 um insgesamt ca. CHF 500 Mio. (oder um 0.8% des
Anlagevermögens) zu gut dargestellt wurden. Die EFK erklärte entsprechend Vorbehalte
bezüglich der Staatsrechnung. Diese Fehler seien in der Staatsrechnung zu berichtigen
und der Bundesversammlung spätestens mit der Botschaft zur Rechnung 2018 zur
Genehmigung vorzulegen, forderte zudem die Finanzkommission. 
Deutlich virulenter diskutiert wurde stattdessen die Tendenz des Bundes, rot zu
budgetieren und schwarz abzuschliessen, wie es der Tages-Anzeiger formulierte.
Insbesondere Nationalrätinnen und Nationalräte der linken Ratshälfte kritisierten, dass
immer wieder umfassende Kürzungen im Voranschlag vorgenommen würden, welche
sich im Nachhinein als unnötig erwiesen: Auch im Voranschlag 2017 nahm das Parlament
gegen den Willen des Finanzministers Querschnittskürzungen bei Personal und
Informatik in der Höhe von CHF 130 Mio. vor. In einer Mehrheit der bürgerlichen
Wortmeldungen wurde jedoch auf die grossen Projekte mit hohen Kosten hingewiesen,
die 2017 budgetiert, jedoch aufgrund von Volksentscheiden nicht umgesetzt worden
seien – die Rede war allen voran von der Altersvorsorge 2020 und der USR III. Da diese
Projekte momentan im Parlament hängig seien, zukünftig jedoch kommen würden,
würden hohe Kosten anstehen – dem aktuellen Überschuss sei somit nicht zu viel Wert
beizumessen. Sinnbildlich scheint diesbezüglich das Fazit von Franz Grüter (svp, LU) zu
sein: „Wir haben hier ein sehr positives Ergebnis, dürfen uns aber nicht zu fest darüber
freuen.“ 
Einstimmig nahmen der Nationalrat (mit 185 zu 0 Stimmen) – und einige Tage später
auch der Ständerat (mit 39 zu 0 Stimmen) – den Entwurf des Bundesrates zur
Staatsrechnung 2018 an. 22

Im April 2019 veröffentlichte der Bundesrat die Staatsrechnung 2018. Wie immer seit
dem Jahr 2009 schrieb der Bund schwarze Zahlen – im Schnitt beträgt der jährliche
Haushaltsüberschuss seit 2009 CHF 2.8 Mrd. Das Finanzierungsergebnis 2018 ergab
einen Überschuss in der Höhe von CHF 3.029 Mrd.; prognostiziert worden war ein
Überschuss von CHF 295 Mio. Wie bereits im Vorjahr war der hohe Überschuss auf die
hohen ordentlichen Einnahmen zurückzuführen; diese übertrafen die veranschlagten
Einnahmen um CHF 2.2 Mrd. und kamen insgesamt auf CHF 73.5 Mrd. zu liegen. Auch
dieses Jahr wurden vor allem Mehreinnahmen bei der Verrechnungssteuer (+CHF 1.6
Mrd.) und bei der direkten Bundessteuer (+CHF 0.9 Mrd.) verzeichnet. Hinzu kamen
ausserordentliche Einnahmen in der Höhe von CHF 90 Mio., die von der Rückzahlung
der unrechtmässig erhaltenen Subventionen der Postauto AG stammten. Die
ordentlichen Ausgaben beliefen sich auf CHF 70.6 Mrd. und unterschritten den
Voranschlag um CHF 450 Mio.; ungefähr CHF 300 Mio. weniger wurden bei der
Sicherheit, etwa CHF 400 Mio. weniger bei der sozialen Wohlfahrt ausgegeben. Einige
Bereiche verzeichneten jedoch auch höhere Ausgaben als geplant. 
Erstmals seit 1997 fielen die Bruttoschulden unter CHF 100 Mrd.; sie wurden um CHF
5.8 Mrd. auf CHF 99.4 Mrd. reduziert. Die Erfolgsrechnung schloss mit einem
Ertragsüberschuss von CHF 5.7 Mrd., die Investitionsrechnung mit einem Minus von
CHF 9.7 Mrd. Begründet wurde Letzteres durch den Ausgabenanstieg um 30.1 Prozent
auf Ausgaben in der Höhe von 10.9 Mrd., die der Bundesrat insbesondere durch die
erstmaligen Einlagen im Netzzuschlagsfonds (CHF 1.3 Mrd) und im Nationalstrassen- und
Agglomerationsverkehrsfonds (CHF 1.1 Mrd.) erklärte. Im Rahmen der Staatsrechnung
2018 publizierte der Bundesrat auch die im letzten Jahr geforderten Korrekturen an der
Staatsrechnung 2017. 
Die Medien schwankten in ihrer Beurteilung des Ergebnisses wie schon im Jahr zuvor
zwischen Freude über den Überschuss und Kritik an der Differenz zum Voranschlag. Der
Tagesanzeiger sprach von einem «Rekordergebnis» und zitierte Philipp Müller (fdp, AG),
der die Überschüsse als «Konjunkturpuffer» befürwortete. Er liess aber auch Erich
Ettlin (cvp, OW) und Mattea Meyer (sp, ZH) mit eher bis sehr kritischen Stimmen zu Wort
kommen. Letztere vermutete eine Systematik hinter den pessimistischen Schätzungen
und kritisierte insbesondere die Schuldenbremse. 

Kaum zu Diskussion, jedoch zu ausführlichen Berichten der Kommissionssprecherinnen
und -sprecher kam es im Ständerat, der die Staatsrechnung, die Rechnung des
Bahninfrastrukturfonds sowie die Rechnung des Nationalstrassen- und
Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr 2018 in der Sommersession 2019 einstimmig
annahm. Im Nationalrat wurde zwar etwas länger über die Staatsrechnung diskutiert –
einmal mehr warnten die Bürgerlichen, darunter auch Finanzminister Maurer, vor
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kritischeren Aussichten für die Zukunft und mahnten folglich zu Sparsamkeit, während
die Linken eben genau dieses Vorgehen des Mahnens, Sparens und Überschüsse-
Schreibens kritisierten. Dennoch nahm auch der Nationalrat alle drei Rechnungen
einstimmig an. 23

Voranschlag

Nachdem der Ständerat seine Debatte des Voranschlags 2018 nach vier Stunden
beendet hatte, machte sich tags darauf der Nationalrat zu einer schliesslich fast
zwölfstündigen Debatte inklusive Nachtsitzung auf, in deren Rahmen er über 80
Minderheitsanträge behandelte. Dies hatte bereits im Vorfeld zu Kommentaren geführt.
Finanzminister Maurer hatte den Parlamentarierinnen und Parlamentariern in Bezug auf
die Budgetdebatte geraten, ihren Schlafsack einzupacken, Ständerat Comte (fdp, NE)
verstand den „Basar“ und die „Quasi-Hysterie“ im Nationalrat als Anzeichen für dessen
fehlenden Willen zur Kompromisssuche. 
Die grosse Kammer hatte zuerst einen Rückweisungsantrag Meyer (sp, ZH) zu
behandeln, gemäss dem der Bundesrat beauftragt werden sollte, den K-Faktor, den
Konjunkturfaktor, den wirtschaftlichen Prognosen anzupassen und nach oben zu
korrigieren, bei den Teuerungskürzungen die bereits im Rahmen des
Stabilisierungsprogramms erfolgte Teuerungskorrektur von 0.7 Prozent in Betracht zu
ziehen sowie auf die Kürzungen im Eigenbereich und bei den gezielten Massnahmen zu
verzichten. Der K-Faktor erlaube es dem Bund, antizyklisch zu handeln, somit sollen in
konjunkturell schlechteren Situationen die Einnahmen auch einmal die Ausgaben
übersteigen dürfen. Unter Berücksichtigung des höheren K-Faktors für das Jahr 2018
sei es somit möglich, auf Kürzungen zu verzichten. Mit 134 zu 52 Stimmen (bei einer
Enthaltung) sprach sich der Nationalrat jedoch gegen den Widerstand der SP- und der
Grünen-Fraktion deutlich gegen eine Rückweisung des Budgets aus. 
Die Detailberatung war anschliessend aufgrund der zahlreichen Minderheitsanträge in
sechs thematische Blöcke gegliedert. Im Allgemeinen lehnte der Nationalrat die
Minderheitsanträge auf (zusätzliche) Kürzungen von der rechten sowie auf eine
Reduktion der beantragten Kürzungen von der linken Ratsseite beinahe durchgehend
ab und folgte mehrheitlich dem Ständerat. Im ersten Block zu den
Querschnittsmassnahmen wurden nur wenige Differenzen zum Ständerat geschaffen.
Eine davon betraf die Einlage in die Publica respektive die Lohnmassnahmen beim
Bundespersonal, wie sie auch für den Nachtrag II zum Voranschlag 2017 relevant sind.
Diesbezüglich wollte Alois Gmür (cvp, SZ) mittels eines Ordnungsantrags, gemäss dem
zuerst über die Einlage in die Publica und anschliessend über die Lohnmassnahmen
abgestimmt werden sollte, sicherstellen, dass nur einer der beiden Vorschläge
angenommen würde, aber nicht beide. Das Bundespersonal solle entsprechend nicht
leer ausgehen, jedoch auch nicht übervorteilt werden. Nach Annahme des
Ordnungsantrags entschied sich eine aus Mitgliedern der SVP-, FDP- und GLP-
Fraktionen bestehende Mehrheit für den anfänglichen Vorschlag des Bundesrates, der
Lohnmassnahmen in der Höhe von knapp CHF 33 Mio., dafür keine zusätzliche Einlage
in die Publica vorsah, und schuf damit eine gewichtige Differenz zum Ständerat. Eine
weitere Differenz kam durch die Zustimmung einer nationalrätlichen Mehrheit aus
Mitgliedern der SVP-, FDP- und BDP-Fraktionen zur Änderung des Sollwerts bei der
Personalbedarfsplanung zustande: Neu darf diese nicht mehr um maximal 2 Prozent,
sondern nur noch um 1 Prozent von den budgetierten Beträgen abweichen. 
Im zweiten Block wurden die Ausgaben im Rahmen von Beziehungen zum Ausland
behandelt, wo vor allem die Umwandlung der Darlehen an die Sifem, wie sie bereits im
Rahmen des Stabilisierungsprogramms angedacht worden war, sowie die
Kürzungsanträge beim Seco und der Entwicklungshilfe für Gesprächsstoff sorgten.
Differenzen zum Ständerat wurden allerdings keine geschaffen, unter anderem lehnte
der Nationalrat einen Vorschlag seiner FK-NR zur Reduktion des Transferaufwands des
EDA um CHF 100 Mio. ab. Auch bezüglich der Umwandlung des Darlehens der Sifem in
Aktienkapital stimmte der Nationalrat nicht der knappen Mehrheit der FK-NR zu,
welche die Ablehnung der Umwandlung beantragt hatte, sondern einem
Minderheitsantrag Vitali (fdp, LU), der dem Ständerat folgen und das Aktienkapital der
Sifem zusätzlich um CHF 150 Mio. erhöhen wollte. Zuvor waren jedoch erneut Stimmen
laut geworden, welche die Umwandlung der Sifem kritisierten – von linker Seite
aufgrund der Angst, dass dadurch weniger Geld für die klassische Entwicklungshilfe
vorhanden sein könnte, und von rechter Seite, weil der Bund durch eine Umwandlung in
Aktienkapital die Hauptlast des Risikos trage. 
Der dritte Block beinhaltete die soziale Wohlfahrt und damit die im Vorfeld am
stärksten diskutierte Frage, was mit den durch die Ablehnung der Altersvorsorge 2020
freigewordenen CHF 442 Mio. geschehen soll. Eine so genannte unheilige Allianz
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zwischen der SVP- und der SP-Fraktion, unterstützt von der Grünen-, der GLP- sowie
von Teilen der CVP-Fraktion, entschied sich dafür, den zwei Minderheitsanträgen
Nordmann (sp, VD) und Aeschi (svp, ZG) zu folgen (130 zu 63 Stimmen, 1 Enthaltung) und
diese Gelder der AHV zukommen zu lassen. Dies würde jedoch eine gesetzliche
Grundlage erfordern, die im Laufe des Jahres 2018 mittels einer parlamentarischen
Initiative geschaffen werden sollte. 
Deutlich mehr – wenn auch finanziell weniger gewichtige – Differenzen zum Erstrat
wurden im vierten, fünften und sechsten Block geschaffen. Bezüglich der
Landwirtschaft stellte sich der Nationalrat wenig überraschend gegen die Kürzungen
des Ständerats bei den Direktzahlungen, bei den landwirtschaftlichen
Strukturverbesserungen sowie bei weiteren kleineren Beträgen in der Landwirtschaft.
Im Bereich Bildung und Forschung folgte die grosse Kammer nicht allen Korrekturen des
Ständerats, der die Sparanstrengungen des Bundesrates vielerorts reduziert hatte,
zeigte sich aber in diesem Bereich mehrheitlich doch grosszügiger als der Bundesrat.
Dafür beschloss er, verschiedene Einrichtungen (Schweizerisches Institut für
Kunstwissenschaft, Schweizerisches Sozialarchiv, Stiftung schweizerischer
Theatersammlung, Vitrocentre de Romont und Swisspeace) von der Liste der
Forschungseinrichtungen mit nationaler Bedeutung zu streichen, ihre Finanzierung in
den Finanzplanjahren laufend zu reduzieren und schliesslich auslaufen zu lassen.
Zudem entschied sich der Nationalrat, entgegen den Beschlüssen des Ständerats, bei
den Globalbudgets der Steuerverwaltung und der Finanzkontrolle mehr und stattdessen
bei der Zollverwaltung weniger zu sparen. Abgelehnt wurde hingegen ein Antrag der
Mehrheit der FK-NR zur Aufhebung des Büros für Konsumentenfragen. 
Insgesamt schuf der Nationalrat somit 30 Differenzen zum Ständerat und entschied
sich, CHF 225 Mio. mehr auszugeben als der Bundesrat und CHF 585 Mio. mehr als die
FK-NR vorgeschlagen hatte. Mit 124 zu 66 Stimmen aus der SVP-Fraktion (bei drei
Enthaltungen) verabschiedete er seinen Voranschlag, der ein Defizit von CHF 122 Mio.,
aber einen strukturellen Überschuss von CHF 21 Mio. beinhaltete. 24

Der Nationalrat behandelte den Voranschlag 2019 in der Wintersession 2018 als
Erstrat. Die Mehrheit der FK-NR hatte entschieden, die Ausgaben im Voranschlag
gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag um 60 Mio. zu reduzieren. Den grössten Teil
dieser Differenz wollte die Kommission durch Kürzungen in der Höhe von CHF 45 Mio.
bei der Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge erzielen;
diese Einsparungen könnten erreicht werden, wenn die aktuelle, sinkende Zahl an
Asylgesuchen berücksichtigt werde, erklärte die Kommission. Zusätzliche Finanzierung
sah die Kommission für das Grenzwachtkorps vor, das mit CHF 2.8 Mio. 44 neue Stellen
finanzieren sollte; dieser Betrag sollte jedoch departementsübergreifend beim Personal
kompensiert werden. 
Daneben lagen 54 Minderheitsanträge vor, von denen die meisten von der SVP- und der
SP-Fraktion stammten und nur vereinzelte erfolgreich waren. Die Stossrichtung dieser
Anträge widerspiegelt sich deutlich in den Voten der Fraktionssprechenden in der
allgemeinen Debatte: Während Franz Grüter (svp, LU) für die SVP «zur Vorsicht im
Umgang mit den Staatsfinanzen» mahnte und wie zahlreiche weitere Votantinnen und
Votanten der bürgerlichen Parteien den begrenzten finanziellen Handlungsspielraum
des Bundes hervorhob, erachtete Samuel Bendahan (sp, VD) als Vertreter der SP-
Fraktion die aktuelle Situation als Chance für Investitionen in die Zukunft. 
Der Nationalrat behandelte den Voranschlag 2019 in sechs Blöcken. Die SVP bemühte
sich mit ihren Minderheitsanträgen zum Beispiel um Kürzungen oder zumindest um
einen Verzicht auf Erhöhungen bei den Personalkosten, bei Beratung und
Auftragsforschung über alle Departemente hinweg, beim Bundesamt für Energie, beim
Generalsekretariat des VBS, beim Bundesamt für Kultur oder beim BFS. Nach dem
starken Anstieg in den letzten Jahren brauche es zudem eine «massvolle Dämpfung»
durch eine Plafonierung der Ausgaben für die internationale Zusammenarbeit, beim
EDA und bei der Entwicklungshilfe, erklärte Peter Keller (svp, NW). Zudem wurde eine
vollständige Streichung des Aufwands des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung
von Frau und Mann gefordert. Alle aufgezählten Anträge wurden abgelehnt.
Die Mitglieder der SP-Fraktion beantragten in ihren Minderheitsanträgen, auf die
Querschnittskürzungen beim Sach- und Betriebsaufwand, welche die Mehrheit der FK-
NR vorgeschlagen hatte, zu verzichten. Weitere Anträge auf zusätzliche Finanzierung
oder auf einen Verzicht auf Reduktion wurden unter anderem im Bereich der
Entwicklungszusammenarbeit, beim Funktionsaufwand des Gleichstellungsbüros, beim
BSV-Globalbudget oder beim Verteidigungsbudget gestellt. Philipp Hadorn (sp, SO)
beantragte, die Zahlen für die Sozialhilfe für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene
auf die neue Formel des SEM zu stützten, anstatt die aktuellen Zahlen des laufenden
Jahres zu verwenden. Bereits in der Debatte zum Voranschlag 2017 hatte die FK-NR

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.11.2018
ANJA HEIDELBERGER

01.01.90 - 01.01.20 18ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



darauf verzichtet, die neu entwickelten Kennzahlen zu verwenden. Schliesslich
beantragte eine Minderheit Meyer (sp, ZH), die zusätzlichen Stellen für das
Grenzwachtkorps ohne Kürzungen bei anderen Departementen zu verwirklichen. Auch
diese Anträge scheiterten allesamt. Erfolgreich waren die Anträge der SP hingegen
bezüglich Bildung und Forschung. Hier reichte die SP-Fraktion acht Anträge ein, mit
denen das Budget in Übereinstimmung mit dem Mitbericht der WBK-NR wieder dem
Niveau der BFI-Botschaft 2017-2020 angepasst werden sollte. Umstritten war dabei vor
allem die Frage, ob diese neuen Beträge in Übereinstimmung mit der Motion Dittli (fdp,
UR; Mo. 16.3705) teuerungsbereinigt seien, wie Ursula Schneider Schüttel (sp, FR)
argumentierte, oder ob dadurch die Teuerungsbereinigung, die
departementsübergreifend vorgenommen worden war, im Bildungsbereich wieder
rückgängig gemacht werde, wie Finanzminister Maurer beteuerte. Bis auf einen wurden
alle Anträge betreffend das WBF angenommen. 
Anträge erfolgten auch durch Mitglieder der übrigen Fraktionen, auch sie waren jedoch
grösstenteils erfolglos. Angenommen wurde jedoch ein Minderheitsantrag Bigler (fdp,
ZH), der den Funktionsaufwand der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) verglichen
mit dem bundesrätlichen Vorschlag um CHF 1.97 Mio. kürzen wollte. Der Bundesrat
hatte den Funktionsaufwand um 10 Prozent aufgestockt, damit die EFK ihren
Personalbestand um 10 Vollzeitstellen ausbauen kann. Die EFK ist laut
Finanzkontrollgesetz das oberste Aufsichtsorgan des Bundes und überwacht unter
anderem die finanzielle Führung der Bundesverwaltung. Sie sei mit den
Untersuchungen und Prüfungen unter anderem bezüglich der Bürgschaften für
Hochseeschiffe, der Ruag und dem Mandat der Finanzdelegation zur Governance der
Arbeitslosenversicherung überlastet, hatte die EFK erklärt. Der Antragssteller warf
diesbezüglich jedoch die Frage auf, ob man wirklich eine «eigentliche
Überwachungsbehörde» wolle. Mit dem bisherigen Personalbestand sei ein
«priorisiertes Controlling» durchaus möglich, zumal es der EFK – mit Verweis auf die
Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform III und zur Debatte zu den
Waffenexporten – bereits jetzt möglich sei, «kaum gesetzeskonforme Stellungnahmen
zu politischen Geschäften abzugeben». Albert Vitali (fdp, LU) betonte als Vizepräsident
der Finanzdelegation (FinDel) die einstimmige Unterstützung Letzterer für den Antrag
der Eidgenössischen Finanzkontrolle auf mehr Ressourcen für ihre Kontrolltätigkeit.
Diskussionen zum Rollenverständnis und zur Kommunikation der EFK seien nicht im
Rahmen der Budgetdebatte vorzunehmen; die FinDel werde dies mit der EFK in Kürze
diskutieren. Mit 111 zu 77 Stimmen setzten sich die SVP-Fraktion, Mehrheiten der FDP-
und der CVP-Fraktion sowie ein Mitglied der BDP-Fraktion durch und verwarfen die
Erhöhung. 
Erfolgreich war auch ein Antrag Gschwind (cvp, JU) für eine Erhöhung des
Bundesbeitrags für das Alpine Museum Schweiz  2019 sowie in den Finanzplanjahren. In
der Antwort auf die Interpellation Engler (cvp, GR; Ip. 18.3543) habe der Bundesrat die
Bedeutung des Museums anerkannt, argumentierte Gschwind. Nun solle die
Vernetzungsarbeit nicht nur mit CHF 250'000, sondern zusätzlich mit CHF 530'000
unterstützt werden. 

«Mit dem Budget werden die Finanzen gesteuert», betonte Heinz Siegenthaler (bdp, BE)
im Rahmen der Budgetdebatte. Dass dies nicht ausschliesslich der Fall ist, liegt am
neuen Führungsmodell für die Bundesverwaltung (NFB), das die Steuerung der
Verwaltungseinheiten durch eine Kombination aus Globalbudgets und
Leistungsinformationen im Rahmen des Voranschlags und des Finanzplans erlaubt. So
erfreuten sich die Sollwerte, die im Rahmen der Planungsgrössen im Voranschlag
festgelegt werden können, in betreffendem Jahr grosser Beliebtheit. Die Mehrheit der
Finanzkommission schlug vor, als neues Ziel für die Bundeskanzlei eine Überprüfung der
ausserparlamentarischen Kommissionen festzulegen. Die Bundeskanzlei solle diese
Kommissionen anhand der Kriterien «ausgewiesene Notwendigkeit» und «effektiv
nachgewiesene Subsidiarität» beurteilen und ihre Anzahl im nächsten Jahr um
mindestens 10 Prozent reduzieren. Allgemein kritisierte Heinz Siegenthaler dieses
Vorgehen deutlich: Verwaltungsakte seien nicht Aufgabe der Finanzpolitik, erklärte er.
In diesem Falle komme hinzu, dass die Bundeskanzlei – wie auch Finanzminister Maurer
betonte – diesbezüglich gar keine Entscheidungskompetenz habe und dieses Ziel daher
gar nicht erreichen könne. Dennoch folgte der Nationalrat dem Mehrheitsantrag und
stimmte der Sollgrösse mit 106 zu 88 Stimmen gegen den Widerstand von SP, Grünen,
BDP und der Mehrheit der CVP zu. 
Ebenso umstritten war die Frage, ob die durchgeführten Personalbeurteilungen in der
Bundesverwaltung zukünftig als Sollwert einer Normalverteilung folgen müssen, wie es
die FK-NR forderte. Thomas Weibel (glp, ZH) erklärte das Anliegen zwar für
unterstützungswürdig, kritisierte aber die «Hauruck-Übung» der Kommission. Barbara
Gysi (sp, SG) kritisierte die «komische Forderung», gemäss der man gleich viele
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schlechte wie gute Mitarbeitende haben müsse. Auch hier waren die Proteste jedoch
nicht von Erfolg gekrönt, mit 118 zu 76 Stimmen stimmte der Nationalrat dem
Mehrheitsantrag der Kommission zu. 
Schliesslich schlug die Finanzkommission mit 16 zu 8 Stimmen (bei 1 Enthaltung) vor, es
dem SEM als Ziel aufzuerlegen, bis zum 31. Dezember 2020 ein
Rückübernahmeabkommen mit Eritrea abzuschliessen. Während Kommissionssprecher
Thomas Müller (svp, SG) die Meinung vertrat, man müsse – wie im Fussball – mit einer
«klaren Zielsetzung in den Match gehen», um zu gewinnen, hielt Alois Gmür (cvp, SZ) im
Namen der Minderheit fest, dass dieses Ziel «völlig aus der Luft gegriffen» sei. Eritrea
habe noch mit keinem Land ein solches Abkommen abgeschlossen. Zudem sei nicht
klar, welche Konsequenzen ein Nichterreichen des Ziels habe. Mit 99 zu 92 Stimmen
setzten sich die geschlossen stimmenden SVP- und FDP-Fraktionen mit Unterstützung
je eines Mitglieds der CVP und der BDP auch hier durch. 
Doch nicht nur die bürgerliche Mehrheit der FK-NR, auch Mitglieder der SP-Fraktion
beabsichtigten die Nutzung des Instruments der Sollwerte: Eine Minderheit Kiener
Nellen (sp, BE) wollte die eidgenössische Steuerverwaltung über die Planungsgrössen in
zwei Anträgen dazu verpflichten, sowohl für die Verrechnungssteuer als auch für die
Mehrwertsteuer mehr Steuerinspektionen vor Ort vorzunehmen. Beide Anträge fanden
jedoch nur bei den Mitgliedern der SP, der Grünen und der EVP Unterstützung. 

Nach dreitägiger Debatte verabschiedete die grosse Kammer den Voranschlag 2019 mit
126 zu 60 Stimmen (bei 7 Enthaltungen). Wie bereits im Jahr zuvor lehnte die Mehrheit
der SVP-Fraktion das Budget ab. Der Voranschlag beinhaltete in dieser Version einen
Überschuss von CHF 1.209 Mrd. und einen strukturellen Überschuss von 915 Mio., wies
also um CHF 54 Mio. höhere Ausgaben auf als die Version des Bundesrates und um CHF
121 Mio. höhere als die Version der FK-NR. 25

Nur einen Tag später ging die Debatte um den Voranschlag 2020 im Nationalrat weiter.
Auch dieses Jahr drehte sich die Eintretensdebatte vor allem um die Frage, wie gut die
wirtschaftliche Lage des Bundes wirklich sei und wie grosszügig das Parlament folglich
mit dessen finanziellen Ressourcen umgehen könne. Eintreten war nicht umstritten,
ganz im Gegensatz zur Detailberatung: Neben den Mehrheitsanträgen standen
zahlreiche Minderheitsanträge der SP- und der SVP-Fraktion auf dem Programm. Doch
obwohl der Nationalrat den Voranschlag während über 9 Stunden diskutierte, schuf er –
verglichen mit der Anzahl Minderheitsanträge – nur wenige Differenzen zum Ständerat. 
Die meisten dieser Differenzen waren im Nationalrat unumstritten, etwa die Erhöhung
des Globalbudgets der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts um CHF 709’300
CHF. In verschiedenen Fällen verband die Kommission zudem Aufstockungen mit der
Definition neuer Grenz- und Sollwerte oder der Neudefinitionen der
Rahmenbedingungen der Kreditverwendung, Instrumenten des Neuen Führungsmodells
des Bundes für die Bundesverwaltung. Mit diesen können Bedingungen zur Verwendung
der Gelder mit Budgetpositionen verbunden werden. Die Aufstockung des
Globalbudgets der Landwirtschaft um CHF 500'300 begründete der Nationalrat mit der
drohenden Unterfinanzierung des Aufbaus des Kompetenzzentrums Boden und
definierte dessen Finanzierung als Rahmenbedingung für den Kredit. Auch die
Forschungsbeiträge für die Landwirtschaft erhöhte er zugunsten des
Forschungsinstituts für biologischen Landbau um CHF 2.5 Mio. im Voranschlagsjahr
sowie in den Finanzplanjahren. Gegen die Aufstockung der Direktzahlungen für die
Landwirtschaft stellte sich eine Minderheit Schneider Schüttel (sp, FR), die
diesbezüglich dem Ständerat folgen wollte, jedoch mit 63 zu 127 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) unterlag. Abgelehnt hatten die Änderung die einstimmig stimmenden SP-
und GLP-Fraktionen sowie Minderheiten der FDP- und der Grünen-Fraktion. Auf Antrag
Mattea Meyer (sp, ZH) stockte der Nationalrat mit 112 zu 81 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
auch das Globalbudget des Fedpol im Voranschlagsjahr sowie in den Finanzplanjahren
um CHF 600'000 auf. Damit sollte eine Reduktion aus den Finanzplanjahren 2017 bis
2019 korrigiert werden, um damit eine Stellenaufstockung um vier Stellen zur Erfüllung
der Zentralstellenaufgaben des Fedpol im Bereich Internetkriminalität, insbesondere
der Pädokriminalität, zu ermöglichen. Die SVP- und die FDP-Fraktionen hatten sich
dagegen gewehrt, weil diese Stellen intern über das Globalbudget finanziert werden
sollten, wie Albert Vitali (fdp, LU) betonte. 
Sparsamer als der Ständerat zeigte sich die grosse Kammer bezüglich der finanziellen
Unterstützung von Selbsthilfeprojekten beim Bundesamt für Justiz: Hier sperrte sie sich
stillschweigend gegen die vom Ständerat beschlossene Ausgabenerhöhung auf CHF 2
Mio. Ohne Minderheit akzeptiert wurden auch die Anträge zum SEM: Die
Betriebsausgaben zu den Bundesasylzentren senkte der Rat nach Absprache der
Kommission mit dem SEM um CHF 27 Mio. und die Beiträge für die Sozialhilfe
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Asylsuchender und vorläufig Aufgenommener reduzierte er aufgrund aktualisierter
Zahlen um 12.8 Mio. Dies obwohl Finanzminister Maurer darauf hingewiesen hatte, dass
man damit an den Leistungen des Bundes «überhaupt nichts» ändere, denn diese seien
gesetzlich vorgegeben. Ein solcher Beschluss führe später aber allenfalls zu
Nachtragskrediten, wenn sich die Flüchtlingssituation ändern sollte. 
Umstritten waren auch im Nationalrat vor allem die Bildungsausgaben. Diesbezüglich
lagen neben dem Mehrheitsantrag drei Minderheitsanträge vor. Die Mehrheit wollte in
den meisten Bildungsfragen dem Bundesrat folgen und die Bildungsausgaben nicht um
die ehemaligen Teuerungsbeiträge erhöhen. Einzig bezüglich der Berufsbildung
befürwortete sie eine zusätzliche Erhöhung. Eine Minderheit I Schneider Schüttel
forderte, dem Ständerat folgend, die im Rahmen der BFI-Botschaft 2017-2020
beschlossenen Beträge, eine Minderheit II Bourgeois (fdp, FR) bevorzugte hingegen
mehrheitlich einen Mittelweg zwischen Ständerat und Bundesrat. Dieser basierte auf
den Aufstockungen des Budgets im Bildungsbereich, welche das Parlament bereits 2019
vorgenommen hatte, abzüglich der Teuerungskorrektur nach Dittli (fdp, UR; Mo.
16.3705) um -0.1 Prozent. Mit 132 zu 60 Stimmen (bei 1 Enthaltung) und 139 zu 52
Stimmen (bei 2 Enthaltungen) setzte sich die Minderheit II gegen die Minderheit I und
die Mehrheit durch. Zudem sprach sich der Nationalrat beim Bildungsbudget zusätzlich
für eine Minderheit III Schneider Schüttel aus, welche bei den Institutionen der
Forschungsförderung eine zusätzliche Erhöhung um CHF 1.1 Mio. forderte, die
zugunsten der Akademien der Wissenschaften Schweiz eingesetzt werden sollte. 
Schliesslich nahm der Nationalrat verglichen mit dem Ständerat einige Änderungen bei
den Sollwerten vor, insbesondere im Gesundheitsbereich. Der Messwert für den Anteil
Rauchender in der Bevölkerung, gemäss dem nicht mehr als 25 Prozent der Bevölkerung
rauchen sollen, wurde gestrichen, da dessen Messung gemäss Kommission keine
Aufgabe des Staates sei. Dies obwohl Finanzminister Maurer vor der Streichung gewarnt
und diese als falsches Signal bezeichnet hatte. Gesteigert werden sollte hingegen der
Anteil Arztpraxen mit elektronischer Krankengeschichte der Patientinnen und
Patienten. Heute liegt dieser bei 76 Prozent, im Jahr 2020 soll er bei 80 Prozent zu
liegen kommen und für die Finanzplanjahre weiter gesteigert werden. Bei der
Militärversicherung soll der Anteil der Verwaltungskosten an den Gesamtkosten von 10.7
Prozent auf 10 Prozent gesenkt werden. Diese Änderungen waren nicht umstritten,
genauso wenig wie die Reduktion des Grenzwertes zum Auftreten von gentechnisch
verändertem Raps entlang von Bahngeleisen (von 0.5 Prozent auf 0.25 Prozent aller
untersuchten Proben). Schliesslich erhöhte der Nationalrat auch die Messgrösse bei
den Besucherinnen und Besuchern der bundeseigenen Museen von 60'000 auf 65'000
Personen – obwohl dies gemäss Bundesrat Maurer «nicht mehr Leute in die Museen»
locken werde. 
Die übrigen Änderungen, meistens beantragt von Mitgliedern der SP- oder der SVP-
Fraktion, lehnte die Ratsmehrheit jeweils deutlich ab. Verschiedene linke Minderheiten
setzten sich für Budgeterhöhungen im Bereich des Umweltschutzes ein. So versuchte
eine Minderheit Schneider Schüttel unter anderem die Überprüfung von Wirkstoffen
zur Senkung des Risikos von Pflanzenschutzmitteln für aquatische Organismen für das
Jahr 2020 von 20 auf 30 Wirkstoffe zu erhöhen sowie die dazu nötigen acht
zusätzlichen Stellen bei vier verschiedenen Bundesämtern zu schaffen. Mit 105 zu 84
Stimmen (bei 1 Enthaltung) lehnte der Rat den Antrag gegen den Willen der SP-, GPS-
und GLP-Fraktionen sowie der Mitglieder der EVP ab. Da sich der
Überprüfungsrhythmus an jenen der EU anlehne, sei eine Aufstockung hier nicht
angebracht, erklärte Alois Gmür (cvp, SZ) für die Kommission. Eine weitere Minderheit
Schneider Schüttel wollte CHF 20 Mio. mehr für die Revitalisierung von Gewässern
einsetzen, weil die Nachfrage nach Bundesmittel in diesem Bereich stark angestiegen
sei und im kommenden Jahr zahlreiche Projekte realisiert werden sollten. Mit 96 zu 95
Stimmen (bei 3 Enthaltungen) lehnte der Rat jedoch auch diesen Antrag ab, wobei
Kommissionssprecher Gmür darauf hinwies, dass bei tatsächlichem Fehlen von Mitteln
Nachtragskredite eingereicht werden könnten. Zudem setzte sich eine Minderheit
Masshardt (sp, BE) für eine Verdoppelung des Betrags für den Technologietransfer beim
Bundesamt für Energie von CHF 20 Mio. auf CHF 40 Mio. ein. Dieses Geld diene dazu,
dass neue, noch nicht marktreife Technologien erprobt werden könnten. Eine Erhöhung
sei nicht nötig, weil die Privatwirtschaft solche Ideen kostensparend entwickeln könne,
argumentierte Sandra Sollberger (svp, BL) und begründete damit auch ihre Minderheit II
Sollberger, die den Betrag auf CHF 10 Mio. reduzieren wollte. Mit 142 zu 52 Stimmen
respektive 107 zu 86 Stimmen (bei 1 Enthaltung) setzte sich der Mehrheitsantrag gegen
die Anträge der Minderheit II respektive der Minderheit I durch. 
Doch nicht nur im Umweltbereich, auch zu anderen Themen reichte die SP-Fraktion
erfolglos Vorstösse ein. So wollten linke Minderheiten etwa das Globalbudget des
Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann aufstocken, die
Kulturabgeltung an die Stadt Bern in den Finanzplanjahren fortsetzen, dem BIT eine
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grössere Konstanz in der Personalentwicklung als neues Ziel vorschreiben sowie eine
Aufstockung beim Eidgenössischen Personalamt vornehmen, das in der Folge
Lehrstellen und Hochschulpraktika zur Integration von Menschen, die aus dem
Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, anbieten soll. 
Die SVP hingegen versuchte vor allem, dem Stellenzuwachs beim Bund – im Voranschlag
2020 beträgt dieser gemäss Franz Grüter (svp, LU) 267 zusätzliche Stellen – Einhalt zu
gebieten. Dazu wollte Grüter allgemein die Ausgaben für den Personalaufwand im
Voranschlag 2020 sowie in den Finanzplanjahren bei CHF 6 Mrd. plafonieren – zum
ersten Mal überhaupt überstiegen die geplanten Ausgaben für das Personal die Grenze
von CHF 6 Mrd. Mit 134 zu 51 Stimmen lehnte der Rat den Minderheitsantrag Grüter
gegen den Willen der geschlossen stimmenden SVP ab. Zudem wollte eine weitere
Minderheit Grüter den Betrag für die Lohnmassnahmen halbieren; 0.5 Prozent der
Lohnsumme reichten für Lohnverhandlungen, erklärte der Minderheitensprecher. Mit
140 zu 52 Stimmen lehnte der Rat auch diesen Antrag ab. Auch die weiteren
Minderheitsanträge, die vorsahen, die Ausgaben des Büros für Konsumentenfragen auf
dem Stand der Rechnung von 2018 zu plafonieren, auf die Budgeterhöhung der
Parlamentsdienste zur Schaffung von drei neuen Vollzeitstellen sowie auf Erhöhungen
in den Personalbereichen des EDA, des BAG und des BFS zu verzichten, lehnte der
Nationalrat ab. 
Zu reden gaben schliesslich auch die Bereiche Entwicklungszusammenarbeit und
Sicherheit. Während eine Minderheit I Keller (svp, NW) die Ausgaben für multilaterale
Entwicklungszusammenarbeit deutlich kürzen wollte, schlug eine Minderheit II Gysi (sp,
SG) in diesem Bereich eine Erhöhung des Budgets vor, um erneut auf die in der
Botschaft 2017-2020 vereinbarten Ausgaben zu kommen und um im Jahr 2023 eine
APD-Quote von 0.5 Prozent des Bruttonationaleinkommens zu erreichen.
Finanzminister Maurer wehrte sich gegen eine weitere Kürzung in diesem Bereich – die
Schweiz habe hier in den letzten Jahren die grössten Kürzungen vorgenommen, obwohl
sie weiterhin ihren Verpflichtungen nachkommen müsse, erklärte er.
Kommissionssprecher Gmür betonte hingegen, dass es sich bei der APD-Quote weder
um ein finanzpolitisches Steuerungsinstrument, noch um einen Zielwert handle,
sondern um einen Richtwert. Mit 140 zu 51 Stimmen und 106 zu 84 Stimmen (1
Enthaltung) sprach sich die grosse Kammer für den Mittelweg, den Mehrheitsantrag, aus
und beliess die entsprechenden Ausgaben auf ihrer ursprünglichen Höhe. 
Mit 135 zu 54 Stimmen nahm der Nationalrat schliesslich den Bundesbeschluss Ia über
den Voranschlag für das Jahr 2020, der verglichen mit dem bundesrätlichen
Budgetvorschlag Mehrausgaben von CHF 245 Mio. mit sich bringe, wie die beiden
Kommissionssprecher Gmür und Nicolet (svp, VD) erklärten, in der Gesamtabstimmung
an. Abgelehnt wurde er einstimmig von der SVP und von Stefania Prezioso Batou (gps,
GE). Kaum bis gar nicht umstritten waren der Bundesbeschluss Ib über die
Planungsgrössen im Voranschlag für das Jahr 2020, der Bundesbeschluss II über den
Finanzplan für die Jahre 2021-2023, der Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus
dem Bahninfrastrukturfonds für das Jahr 2020 sowie der Bundesbeschluss IV über die
Entnahmen aus dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr
2020. 26

Im Rahmen der Debatte zum Voranschlag 2020 verabschiedete das Parlament auch die
Nachträge II und IIa zum Voranschlag 2019. Ersteren hatte der Bundesrat im
September 2019 vorgestellt: Der Nachtrag II umfasste 13 Kredite in der Höhe von CHF 93
Mio., was abzüglich interner Kompensationen (CHF 2.6 Mio.) und Wertberichtigungen
(CHF 2 Mio.) effektive Mehrausgaben von CHF 88.4 Mio. mit sich brachte. Dies
entsprach 0.12 Prozent der Ausgaben des Voranschlags 2019, was im langjährigen
Durchschnitt lag (2012-2018: 0.15%). Der grösste Beitrag sei die Einlage für den
Nationalstrassen- und Agglomerationsfonds (NAF; CHF 57 Mio.), welche durch eine
Änderung der Verbuchungsmethode begründet sei: Die Erträge der Bewirtschaftung der
Nationalstrassen sowie Drittmittel von Kantonen und Gemeinden würden neu via ASTRA
in den NAF eingelegt; diese Einlage müsse entsprechend erhöht werden.  Um
verzögerte Projekte fertigzustellen, sollte auch der Kredit für den Betrieb, Ausbau und
Unterhalt der Nationalstrassen im Rahmen des NAF um CHF 15 Mio. erhöht werden.
Auch in der Sonderrechnung für die Bahninfrastruktur (BIF) sollte der Kredit für den
Substanzerhalt der Bahninfrastruktur für die aktualisierte Planung der
Infrastrukturbetreiber und Seilbahnen um CHF 232 Mio. erhöht werden, wobei ein Teil
dieser Kosten im Voranschlagskredit 2020 für den Betrieb kompensiert würde (-CHF 88
Mio.). Für die termingerechte Fertigstellung der Arbeiten am Ceneri-Basistunnel im
Rahmen der NEAT forderte der Bundesrat einen zusätzlichen Kredit in der Höhe von
CHF 39 Mio. Schliesslich musste der Bund CHF 25 Mio. zusätzlich an die EL zur IV
bezahlen, deren Kosten im Jahr 2019 um denselben Betrag höher ausgefallen waren als
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im Voranschlag budgetiert. 
Im Oktober 2019 legte der Bundesrat zudem den Nachtrag IIa vor, der zur «Honorierung
der gezogenen Solidarbürgschaften für die schweizerische Hochseeschifffahrt» nötig
geworden sei, wie die Regierung erklärte. Darin fasste sie das neuste Problem bezüglich
der Hochseeschifffahrtsbürgschaften, die Einstellung des Schiffsbetriebs der acht
Hochseeschiffe umfassenden Massmariner SA, zusammen. Der Bund verbürge
Massmariner-Schiffe noch mit CHF 129 Mio., diese Bürgschaften seien nun nach dem
Entscheid zum Verkauf dieser Schiffe gezogen worden. Der Bund sei nun gegenüber der
betroffenen Bank zur Zahlung der ausstehenden verbürgten Darlehenssumme bis
Februar 2020 verpflichtet. 
Letzterer Nachtrag führte in der Nationalratsdebatte in der Wintersession 2020 zu
einigen Diskussionen. Zuvor hatte der Ständerat alle Nachträge diskussionslos und
stillschweigend angenommen. Bereits in der Kommission sei diese Frage intensiv
diskutiert worden, erklärte Alois Gmür (cvp, SZ) im Nationalrat; die Mehrheit sei jedoch
zum Schluss gekommen, «dass das Parlament wohl keine Alternative hat, als diesen
Nachtragskredit zu bewilligen». Ähnlich formulierten es seine Ratskolleginnen und
-kollegen, Ursula Schneider Schüttel (sp, FR) sprach beispielsweise von einer
«zähneknirschenden» Zustimmung. Pirmin Schwander (svp, SZ) hingegen stellte den
Antrag, im Nachtrag II zum Voranschlag 2019 auf die Genehmigung der Zahlung zu
verzichten. Der Bund und die betroffene Bank hätten die Begleichung der
ausstehenden Darlehenssummen auf Februar 2020 festgelegt, der Bundesrat solle
diese Frist nun neu aushandeln und dadurch der Oberaufsicht und dem Parlament die
Möglichkeit geben, die Einsetzung einer PUK zu prüfen. Auch der SVP-Fraktion sei klar,
dass man zahlen müsse, erklärte Schwander, man müsse nun aber Halt sagen und der
weltweiten Hochseeschifffahrtsbranche ein Zeichen schicken, dass diese künftig die
Preise nicht mehr so stark drücken könne. Bundesrat Maurer goutierte dieses Vorgehen
keineswegs: «Sie können hier schon die starke Person spielen und sagen: «Wir bezahlen
noch nicht!» Aber wir bezahlen ohnehin», betonte er und bat den Nationalrat, den
Nachtrag zu bewilligen. Mit 103 zu 52 Stimmen (bei 40 Enthaltungen) folgte die grosse
Kammer dieser Bitte. Die SVP sprach sich geschlossen gegen den Nachtrag aus, die SP
und vereinzelte Nationalrätinnen und Nationalräte anderer Fraktionen enthielten sich
ihrer Stimme. 
Genauso wie diesen Nachtrag genehmigte der Nationalrat auch die übrigen, kleineren
Ausgaben: unter anderem CHF 3.4 Mio. aufgrund der Erhöhung des Beitragssatzes der
Schweiz für das UNO-Budget; CHF 1.7 Mio. für die Arbeitslosenversicherung, da der
Bund 2018 einen zu tiefen Beitrag geleistet hatte; CHF 1 Mio. für das IT-Programm
Genova, die durch eine Verzögerung von sechs Monaten aufgrund von
Stabilitätsmängeln der Software nötig geworden waren; CHF 430'000 aufgrund von
Änderungen am Beitragsschlüssel der OECD; CHF 350'000 für die Bundesanwaltschaft,
die durch die Untersuchungen im Disziplinarverfahren betreffend Bundesanwalt
Michael Lauber nötig geworden waren; sowie CHF 300’000 für die Zollverwaltung
aufgrund der Erhöhung des Frontex-Budgets. 27

Finanzausgleich

Im März 2019 beriet die FK-NR das Bundesgesetz über den Finanz- und
Lastenausgleich (FiLaG) und entschied mit 13 zu 10 Stimmen (bei 2 Enthaltungen), die
bis zu CHF 280 Mio. pro Jahr, welche gemäss bundesrätlicher Botschaft für den
soziodemografischen Lastenausgleich hätten eingesetzt werden sollen, gleichmässig auf
den soziodemografischen und den geografisch-topografischen Lastenausgleich zu
verteilen. Gemäss Medienberichten hatte Thomas Egger (csp, VS), Direktor der
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für das Berggebiet, dreizehn Anträge zur
Besserstellung der Bergkantone eingereicht, von denen aber nur dieser eine
angenommen wurde. Dieser Mehrheitsantrag der Kommission warf in den Medien
einigen Wellen: Es wurde befürchtet, dass dadurch das «fragile Bauwerk», wie der St.
Galler Regierungsrat und Präsident der KdK Benedikt Würth (SG, cvp) den Kompromiss
zum Finanzausgleich bezeichnete, gefährdet würde. 
Dazu kam es Anfang Mai 2019 in der Sondersession jedoch nicht. Mit 158 zu 26 Stimmen
(bei 8 Enthaltungen) sprach sich der Nationalrat deutlich für einen Minderheitsantrag
von Mattea Meyer (sp, ZH) aus und stimmte dem vom Ständerat angenommenen
bundesrätlichen Vorschlag zu. Zustimmung fand die Version der Kommissionsmehrheit
lediglich bei Vertreterinnen und Vertretern der Bergkantone (insbesondere der Kantone
Wallis und Bern) aus den Fraktionen der SVP, SP und CVP/EVP. 
Zwei Differenzen zum Ständerat schuf der Nationalrat jedoch: Er fügte dem Gesetz eine
Koordinationsbestimmung zur STAF und eine Ziffer zur Berücksichtigung der
Ergänzungsbeiträge bei der Berechnung der Mindestausstattung hinzu. Weitere
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Minderheitsanträge, zum Beispiel zur Senkung des maximalen Ressourcenpotenzials pro
Kopf auf 85 Prozent (Minderheit Keller; svp, NW), zur Erweiterung der Kennzeichen für
eine hohe soziodemografische Belastung (Minderheit Bendahan; sp, VD), zu einem
Einbezug der Berichterstattung zum Finanzausgleich in die Staatsrechnung (Minderheit
Kiener Nellen; sp, BE) oder zu einer möglichen Weiterführung der temporären
Abfederungsmassnahmen über das Jahr 2025 hinaus (Minderheit Bourgeois; fdp, FR)
waren hingegen allesamt erfolglos. 28

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Schiffahrt

Im Juni 2017 begann die parlamentarische Aufarbeitung der Krise der Schweizer
Hochseeflotte, nachdem der WBF-Vorsteher Johann Schneider-Ammann von
Regierungsseite bereits im Mai 2016 die EFK beauftragt hatte, eine
Administrativuntersuchung  zur Vergabepraxis der Bürgschaften sowie zu weiteren
Aktionen des BWL durchzuführen. Eine wichtige Rolle in der parlamentarischen
Aufarbeitung spielte Ulrich Giezendanner (svp, AG): Er erhalte fast täglich neue
Informationen von Personen aus der Hochseeschifffahrt, erklärte er, was ihn im Juni
2017 zu einer Interpellation mit einer ganzen Reihe von Fragen an den Bundesrat
veranlasste (Ip. 17.3460). So stellte er einerseits konkrete Fragen zu der Bilanzierung der
Schiffe und der Kontrolle der Finanzen der Reedereien, andererseits auch zum Verkauf
der Schiffe, bei dem er Unregelmässigkeiten ortete. Unter anderem wollte er wissen, ob
tatsächlich ein «mit dem Verkauf betrauter Hauptoperateur» vor etwa 12 Jahren in
Konkurs geraten sei, ob dieser der SCL/SCT-Flotte wirklich hohe Beträge geschuldet
habe und zudem vor Jahren zu 40 Prozent an der entsprechenden Flotte beteiligt
gewesen sei. Auch zur Aufarbeitung der Affäre stellte er konkrete Fragen, unter
anderem wollte er wissen, wieso der ehemalige BWL-Direktor Michael Eichmann nie
angehört worden sei, wann der Untersuchungsbericht der EFK veröffentlicht werde und
ob es nicht Zeit für eine PUK sei. Eine ausführliche Information der Öffentlichkeit
lehnte der Bundesrat aufgrund der laufenden Schiffsverkäufe, des dadurch steigenden
Verlustrisikos für den Bund sowie aufgrund einer Stillschweigen-Vereinbarung durch
die Verkaufsparteien ab. Der Verkaufsprozess würde jedoch von Experten mit
juristisch-maritimem Fachwissen begleitet, betonte er. Zudem informierte er darüber,
dass 10 der 12 Schiffe bereits verkauft worden seien und die letzten bis Ende
September 2017 übergeben werden sollten. Bezüglich der Frage nach der PUK verwies
er auf die Bundesversammlung, die bei «Vorkommnissen von grosser Tragweite» eine
PUK einsetzen könne. Giezendanner erklärte sich mit diesen Antworten nicht
befriedigt. 

Genau ein Jahr nach der ersten Interpellation startete Giezendanner einen neuen
Versuch (Ip. 18.3645) mit weiteren Fragen zur Liquidation der SCL/SCT-Gruppe. Erneut
stellte er Fragen zum Verkauf, interessierte sich aber auch für die Rolle und die
Finanzen von Reeder Hansjörg Grunder, was zuvor in den Medien diskutiert worden
war. Zudem stellte er die Kontrollmöglichkeiten von durch die Schweiz verbürgten
Schiffen, die im Ausland bereedert sind, in Frage. Schliesslich erkundigte er sich nach
der Vollständigkeit der entsprechenden Akten. Bezüglich der Finanzen von Grunder
betonte der Bundesrat, dass die Aufklärung des Falles laufe und das Parlament die
entsprechenden Informationen erhalten werde. Die Geschäftsführung von Schweizer
Reedereien müsse von der Schweiz aus erfolgen, untergeordnete Aufgaben könnten
jedoch auch in anderen Staaten vorgenommen werden, was aufgrund des
einheimischen Fachkräftemangels oft auch nötig sei. Der Bund könne auch bei von
ausländischen Gesellschaften bereederten Schiffen jederzeit Audits und Inspektionen
durchführen, die Betrugsmöglichkeiten bei solchen Schiffen seien daher nicht grösser.
In der Tat seien aber einzelne Dossiers im BWL nicht vollständig. Mit diesen Antworten
erklärte sich Giezendanner teilweise befriedigt. 

Bereits einen Monat zuvor hatte sich Giezendanner in der Fragestunde (Frage 18.5282)
mit einer weiteren Rückstellung durch den Bundesrat in der Höhe von CHF 100 Mio.
befasst. Er wollte wissen, welche Gesellschaft besonders gefährdet sei und ob bereits
Angebote für die entsprechenden Schiffe vorlägen. Ein weiterer Schaden für den Bund
sei nicht auszuschliessen und hinge von der Marktentwicklung ab, solle jedoch durch
die entsprechenden Rückstellungen abgedeckt werden können, so der Bundesrat. 

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 14.06.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Im Dezember 2019, nach Annahme des Nachtrags IIa zum Voranschlag 2019 und einer
weiteren Ziehung der Bürgschaften, reichte schliesslich die SVP-Fraktion eine
parlamentarische Initiative (Pa.Iv. 19.500) zur Einsetzung einer PUK ein. Diese solle die
Kontrolle und Führung des Bürgschaftswesens in der Hochseeschifffahrt seit 2002
durch den Bundesrat, die Verwaltung – insbesondere durch das BWL und die SSA –
sowie der betroffenen Geldinstitute und Revisionsgesellschaften untersuchen.

Die grundsätzliche Frage der Bürgschaften zur Schweizer Hochseeflotte ging Ursula
Schneider-Schüttel (sp, FR) bereits im Juni 2017 an: In einem Postulat (Po. 17.3412)
verlangte sie vom Bundesrat, zu prüfen, ob der Bund eine Hochseeflotte brauche, und
falls nicht, welches die Konsequenzen und Risiken eines Ausstiegs seien und wie dieser
erfolgen solle. Der Bundesrat erklärte, dass er entschieden habe, dem Parlament keine
Erneuerung des Ende Juni 2017 auslaufenden Rahmenkredits zu beantragen, wodurch
die letzten Bürgschaften 2032 auslaufen werden. Ein rascherer Ausstieg sei jedoch
nicht möglich. Nach 2 Jahren wurde das Postulat unbehandelt abgeschrieben. 29

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Da sich die RK-SR im November 2014 einer knappen Mehrheit der RK-NR
entgegengestellt hatte und einer parlamentarischen Initiative Feller (fdp, VD) zur
Entkopplung des übersetzten Ertrags vom hypothekarischen Referenzzinssatz keine
Folge geben wollte, gelangte das Geschäft zur Beratung in den Nationalrat. Dort ergab
sich in der Herbstsession 2015 die kuriose Situation, dass auch die nationalrätliche
Kommission unterdessen – gar grossmehrheitlich – für keine Folge geben einstand. Die
Kommissionssprecherinnen Chevalley (glp, VD) und Schneider Schüttel (sp, FR)
begründeten diesen Kurswechsel mit folgenden Überlegungen. Man sei zum Schluss
gelangt, dass ein Vorpreschen mittels parlamentarischer Initiative nicht sinnvoll sei. Das
komplexe Thema sei ganzheitlich im Rahmen einer Mietrechtsrevision anzugehen, wo
der Bundesrat nicht umgangen werde und die Interessen der verschiedenen Akteure
durch ein Vernehmlassungsverfahren mitberücksichtigt werden können. Ferner biete
die parlamentarische Initiative keine alternativen Lösungen, sondern poche lediglich
auf die Abschaffung der bestehenden Lösung. Yves Nidegger (svp, GE) konterte für die
Minderheit, dass eine parlamentarische Initiative der Grünen mit einem konkreten
Alternativvorschlag, namentlich die Orientierung der Mietzinse am Landesindex für
Konsumentenpreise, im Vorjahr mit der Begründung abgelehnt worden war, die
präsentierte Lösung sei zu konkret und liesse dem Parlament zu wenig
Gesetzgebungsspielraum. Es sei offensichtlich, dass eine alternative Lösung gefunden
werden müsse, nur würden die Meinungen über die Art dieser auseinander gehen,
weswegen man bei Ablehnung der parlamentarischen Initiative Gefahr laufe, dass
schlussendlich gar nichts unternommen werde. Mit  81 ablehnenden Stimmen aus den
geschlossen auftretenden Fraktionen der GLP, SP und der Grünen, mit mehrheitlicher
Unterstützung der BDP und CVP, obsiegte das gegnerische Lager knapp über 78
Stimmen aus FDP, SVP und Minderheiten der BDP und CVP, womit das Anliegen beerdigt
wurde. Niemand enthielt sich der Stimme. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.09.2015
MARLÈNE GERBER

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sport

Im Juni und Anfang Juli 2019 wurde in Frankreich die Frauenfussball-
Weltmeisterschaft ausgetragen. Obwohl die Schweiz die Qualifikation für das Turnier
nicht geschafft hatte, war hierzulande im selben Monat wie der Frauenstreik auch die
Geschlechtergleichberechtigung im Fussball ein Thema, das von den Medien
aufgegriffen wurde. 
So lancierte beispielsweise Sarah Akanji (ZH, sp), Zürcher Kantonsrätin und Fussballerin,
zusammen mit Mattea Meyer (sp, ZH) und Cédric Wermuth (sp, AG) eine Petition, mit
der sie beim SRF erwirken wollte, dass alle Spiele dieser Frauenfussball-
Weltmeisterschaft mindestens online live gestreamt und die Endrunde live im
Fernsehen gezeigt werden. Beim SRF stiessen diese Forderungen jedoch auf wenig
Verständnis. Das Programm werde unabhängig von politischen Interessen
zusammengestellt. Gegenüber den Medien zeigte sich Akanji enttäuscht, da durch den

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.06.2019
JOËLLE SCHNEUWLY
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Livestream ein neues Publikum hätte erreicht werden können. Denn gerade die
Öffentlichkeit und Sichtbarkeit – wie zum Beispiel die Ausstellung der FIFA zum
Frauenfussball – seien eminent wichtig, um zu zeigen, dass Frauen und Männer «gleich
viel wert sind». 
Auch die Lohnunterschiede zwischen Fussballerinnen und Fussballern wurde in den
Medien diskutiert. Während der deutsche Sportökonom Frank Daumann die
Differenzen mit dem Angebot-Nachfrage-Prinzip rechtfertigte, forderten
Fussballerinnen den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit. Neben den
Gehaltsdifferenzen zwischen den Geschlechtern zeigten sich zum Zeitpunkt der WM
ebenfalls Unterschiede bezüglich Bezahlung zwischen den verschiedenen Frauenteams:
Schweizweit waren 2018 lediglich zwei Spielerinnen vom Servette FC als Profis
registriert. 16 der 25 Nationalspielerinnen spielten 2019 im Ausland, wo das Gehalt und
die Bedingungen als besser gelten. 
In der Zwischenzeit stiess die Frauenfussball-Weltmeisterschaft weltweit auf so grosses
Interesse wie noch nie zuvor. Über eine Milliarde Zuschauerinnen und Zuschauer
verfolgte den Anlass über das Fernsehen und auch in der Schweiz war die
Berichterstattung über die Veranstaltung beachtlich. Verschiedene Zeitungen befassten
sich mit dem Frauenfussball-Boom und erklärten, die Schweizer Fussballvereine
müssten nun aufpassen, dass sie bezüglich weiblicher Teams den Anschluss an die
Clubs anderer Länder nicht verlören. 31

Soziale Gruppen

Familienpolitik

En juin 2019, le Conseil national a adopté à l'unanimité le postulat Schneider Schüttel
concernant la désignation de curateurs privés pour l'APEA. Le rapport doit déterminer
s'il est judicieux de fixer les principes pour la curatelle dans le Code civil, et, le cas
échéant, définir les critères pour recourir à un curateur ou à une curatrice
professionnelle plutôt que privée. 32

POSTULAT
DATUM: 21.06.2019
SOPHIE GUIGNARD

Frauen und  Gleichstellungspolitik

«L'égalité entre hommes et femmes est largement atteinte» selon le député UDC
Sebastian Frehner (svp, BS) qui, lors de la discussion du budget de la Confédération
2019 a suggéré la suppression du bureau de l'égalité hommes-femmes. Il observe que
beaucoup de femmes étudient, voire sont majoritaires dans certaines facultés, que le
partage des tâches au sein de la famille s'est fortement modifié et que les femmes sont
dans certains cas favorisées sur le marché du travail. Le député ajoute à charge de
preuve qu'on lui a déjà refusé plusieurs postes au bénéfice d'une femme. Sa
proposition et surtout son discours ont provoqué de véhémentes réactions chez ses
co-parlementaires. Les députées PS Barbara Gysi (sp, SG) et Mattea Meyer (sp, ZH) ont
suggéré que l'heure matinale ne favorisait pas la concentration et ne protégeait pas de
l'absurdité, leur camarade Samuel Bendahan (ps, VD) a condamné les propos de
l'agrarien, qu'il juge «extrêmes» et «durs». Selon Daniel Brélaz (verts, VD) la proposition
Frehner est «excentrique» et pour Jean-Paul Gschwind (pdc, JU), «farfelue». Le
démocrate bourgeois Heinz Siegenthaler (bdp, BE) a même proposé de sauvegarder le
bureau de l'égalité, ne serait-ce que pour défendre le député Frehner, puisqu'il se sent
opprimé en tant qu'homme. Le PLR et les Verts'libéraux n'ont pas commenté les
affirmations du député Frehner, mais se sont opposés à sa proposition. 
Ueli Maurer, qui représentait dans ce débat la position du Conseil fédéral, a quelque
peu modéré la position de son collègue de parti. Certes, la condition des femmes s'est
améliorée, mais certaines inégalités demeurent. Au sujet des postes non obtenus par
Sebastien Frehner, le chef du département des finances ajoute même que «les
hommes doivent s'améliorer, car les femmes les ont rattrapé».
Seul l'UDC a suivi la proposition Frehner, par 55 voix pour (10 femmes, 45 hommes), 3
voix contre (2 femmes, 1 homme) et 4 abstentions (1 femme, 3 hommes), les 6
conseillers et conseillères restantes étaient soient absentes, soit excusées. Les deux
autres propositions de minorité, à savoir l'augmentation de budget de 200'000 francs
proposée par Samuel Bendahan (pour l'application de la nouvelle loi sur l'égalité) et de
600'000 francs par Mattea Meyer (pour l'encouragement du respect de la convention
d'Istanbul) ont été balayées par respectivement 130 et 129 voix contre 56. Les 56 voix
pour étaient celles du groupe PS, du groupe des Verts et de deux PDC. 33

ANDERES
DATUM: 28.11.2018
SOPHIE GUIGNARD
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Linke und ökologische Parteien

Nach den Gerüchten über seinen möglichen Abgang in Folge der schlechten
Wahlresultate bei den Nationalratswahlen 2019 bestätigte Christian Levrat am 12.
November 2019 in den Medien offiziell seinen Rücktritt als SP-Parteipräsident. Schon
Anfangs November hatte Jacqueline Fehr (sp, ZH) – mit klaren Worten – Levrats Abgang
gefordert; eine Forderung, die zum Beispiel auch die Zürcher SP-Co-Präsidentin Priska
Seiler Graf geteilt hatte. 
Christian Levrat kommunizierte seinen Entscheid in zwei Interviews mit dem Blick und
La Liberté, wobei er auch klarstellte, dass sein Abgang schon im Frühling 2019
beschlossen worden war. Der auf November 2020 geplante Parteitag werde auf April
2020 vorgezogen, damit das neue Präsidium genug Zeit habe, um die nächsten Wahlen
vorzubereiten. Somit stehe sein Rücktritt nicht mit den Ergebnissen der
Nationalratswahlen 2019 und den lauten Abtrittsforderungen seitens anderer
Parteimitglieder in Zusammenhang.
Die Presse blickte auf die Erfolge und Misserfolge des Parteipräsidenten zurück:
Obwohl Levrat die Verluste der SP in puncto Stimmenanteile nicht habe verhindern
können, sei es ihm gelungen – so die NZZ – «die Strömungen innerhalb der traditionell
streitlustigen Partei relativ erfolgreich zu vereinen» und im Ständerat auch Allianzen
über die Parteigrenzen hinweg einzufädeln.
Mit dem Rücktritt von Levrat starteten die Medien ihre Spekulationen zu seiner
Nachfolgerin oder seinem Nachfolger. Im Rennen um das Präsidium hätten gemäss NZZ
bereits folgende Personen ihr Interesse geäussert: Flavia Wasserfallen (sp, BE), Barbara
Gysi (sp, SG), Mattea Meyer (sp, ZH), Min Li Marti (sp, ZH) und Cédric Wermuth (sp, AG).
Der Tages-Anzeiger betonte überdies, dass die Wahl des Präsidiums für zahlreiche
Parteimitglieder nicht nur eine neue Person an der Spitze der SP, sondern auch eine
neue Aufstellung der Partei – sowohl organisatorisch als auch inhaltlich – bedeute:
Einige Parteimitglieder wünschten sich eine «Feminisierung» der Partei, andere einen
Wahlkampf mit klarerem Programm und klarerer Richtung, wieder andere eine Person
mit strategisch-führungsmässigen Qualitäten. Wer das Präsidium übernimmt und wie
die neue Strategie aussehen soll, wird im April 2020 entschieden. 34
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